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ein Kind oder Jugendlicher. »
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Vorwort

Weltweit gibt es 300.000 Kindersoldaten – darun-
ter bis zu 30.000 allein in der Demokratischen
Republik Kongo. Jungen und Mädchen werden
als Soldaten missbraucht, weil sie billiger und
leichter zu manipulieren sind als Erwachsene.
Ermöglicht wird ihr Einsatz als Kämpfer an vor-
derster Front erst durch weit verbreitete und
leicht zugängliche Kleinwaffen, die auch von
Kindern bedient werden können.

Der bedrohlichen Zunahme des Einsatzes
von Kindersoldaten versucht die internationale
Staatengemeinschaft völkerrechtlich zu begeg-
nen. So ist am 12. Februar 2002 das Zusatzpro-
tokoll zur UN-Kinderrechtskonvention in Kraft
getreten. Eine weitere Neuerung ist der Inter-
nationale Strafgerichtshof (IStGH), dessen Sta-
tut die Rekrutierung von Kindern unter 15 Jah-
ren zu Kriegszwecken als Kriegsverbrechen ahn-
det. Der Chefankläger des Internationalen Straf-
gerichtshofs gab im Juli 2003 bzgl. der DR Kon-
go  bekannt, Vorermittlungen über Verbrechen
gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbre-
chen, darunter auch die gewaltsame Rekrutie-
rung von Kindersoldaten, aufzunehmen.

Der Handel mit Kleinwaffen in die DR Kon-
go blüht weiterhin, obwohl bekannt ist, dass
dies erheblich zur Fortsetzung des Krieges und
dem Einsatz von Kindersoldaten beiträgt. Und
nicht nur die Nachbarländer der DR Kongo son-
dern auch europäische Staaten beteiligen sich
am lukrativen Geschäft mit den Kleinwaffen.

Nach jahrelangem Bürgerkrieg und müh-
seligen Friedensverhandlungen hat sich im Juli
2003 in der DR Kongo eine Übergangsregierung
gebildet. Was müssen die Übergangsregierung
der DR Kongo, die Vereinten Nationen und die

» Weltweit gibt es 300.000 Kindersoldaten –
darunter bis zu 30.000 allein in der Demokra-
tischen Republik Kongo. Jungen und Mädchen
werden  als  Soldaten  missbraucht,  weil  sie
billiger und leichter zu manipulieren sind als
Erwachsene. »
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Internationale Gemeinschaft sowie die Bundes-
regierung tun, um der Problematik des Einsat-
zes von Kindern als Soldaten wirksam zu begeg-
nen? Inwieweit kann der Kleinwaffenhandel als
ein entscheidender Faktor eingeschränkt wer-
den? Welche Politik verfolgt Deutschland in sei-
ner Außen- und Entwicklungszusammenarbeit?

Um diese Fragen zu diskutieren, luden die
Friedrich-Ebert-Stiftung und amnesty interna-
tional am 23. Oktober 2003 Fachleute aus Poli-
tik, Wissenschaft und Nichtregierungsorganisa-
tionen zu einer Tagung in Berlin ein. Sie reiht
sich ein in verschiedene Initiativen, die sowohl
die Friedrich-Ebert-Stiftung als auch amnesty
international unternommen haben, um die deut-
sche Öffentlichkeit auf das Problem der Kinder-
soldaten aufmerksam zu machen.

Die Ergebnisse der Tagung „Verlorene Kind-
heit – Kindersoldaten in der Demokratischen Re-
publik Kongo“ sind von allgemeinem Interesse.
Die Ursachen und Auswirkungen von Kinder-
soldaten betreffen nicht nur die Demokratische
Republik Kongo. Sie gelten in Asien, Lateiname-
rika und auch in Europa. Die Lösung des Pro-
blems überfordert die nationalen Kräfte, ob die
der Demokratischen Republik Kongo oder an-
derswo. Hierzu muss die internationale Gemein-
schaft ihren Beitrag leisten. Die Tagungsteilneh-
merInnen und Fachleute haben dies konkreti-
siert und aufgezeigt, welcher Beitrag nötig ist.

Nationale und internationale Akteure sind ver-
pflichtet, politische Entscheidungen zu treffen
und Reformen voranzutreiben. Solche Prozesse
zeigen nicht über Nacht Erfolge. Deshalb haben
wir uns entschlossen, die Tagung in vorliegen-
der Form zu dokumentieren, damit wir die prak-
tische Umsetzung der ausgesprochenen Empfeh-
lungen künftig messen können.

Die Dokumentation beleuchtet dem Leser
im ersten Teil den Hintergrund der Kindersol-
daten in der Demokratischen Republik Kongo,
vor dem sich im zweiten Teil ExperteInnen wäh-
rend der Tagung austauschten. Ihre Empfehlun-
gen sind in einem Ausblick zusammengefasst.
An dieser Stelle möchten wir Herrn Martin Nag-
ler danken für seine sorgfältige Aufbereitung der
schriftlichen Materialien und mündlichen Dis-
kussionsbeiträge der Tagung. Neben den Exper-
tInnen und DiskussionsteilnehmerInnen gilt un-
ser Dank auch allen haupt- und ehrenamtlichen
Mitwirkenden der Friedrich-Ebert-Stiftung und
von amnesty international, ohne deren Einsatz
die Tagung weder konzipiert noch durchgeführt
worden wäre.

Wir möchten noch darauf hinweisen, dass
die Beiträge der Experten nicht zwingend die
Meinung der Friedrich-Ebert-Stiftung wieder-
spiegeln.

Bonn/Berlin, März 2004

Dr. Werner Puschra
Leiter des Referats Afrika
Friedrich-Ebert-Stiftung

Barbara Lochbihler
Generalsekretärin

amnesty international
Sektion Deutschland
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Problem Kindersoldaten

Als wehrloseste Mitglieder der Gesellschaft wa-
ren Kinder schon immer in besonderem Maße
von Krieg und kriegerischen Auseinandersetzun-
gen betroffen. Die Art der Konflikte hat sich im
vergangenen Jahrzehnt dahingehend verändert,
dass sie immer mehr innerstaatlicher Natur sind
sowie dass immer weniger zwischen Soldaten
bzw. Kombattanten und Zivilisten unterschie-
den wird. Beides trifft auch auf den Konflikt in
der Demokratischen Republik Kongo zu. Die Fol-
ge davon ist, dass vor allem Frauen und Kinder
unter den Gräueln von Kriegen zu leiden haben.
Die Art und Weise, in der Kinder dem bewaffne-
ten Konflikt ausgesetzt sind, kann die verschie-
densten Formen annehmen: Kinder werden zu
Opfern von gezielten Angriffen auf die Zivilbe-
völkerung, zu Waisen und zu Flüchtlingen. Sie
leiden an Hunger, Unterernährung, Krankheit,
und ihnen wird die Möglichkeit von Erziehung
und Ausbildung genommen. Sie sind Ziele von
sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung. Und
sie werden als Soldaten rekrutiert oder melden
sich aufgrund ihrer ausweglosen Situation „frei-
willig“ zum Dienst an der Waffe. So werden sie
selbst zu Tätern gemacht und begehen kaum
vorstellbare Grausamkeiten. Gleichzeitig bleiben
sie Opfer und erleiden vielfältige und unwider-
rufliche körperliche und seelische Schäden, falls
sie überhaupt überleben.

Als Kindersoldaten werden im allgemeinen
alle Jungen und Mädchen unter 18 Jahren be-
zeichnet, die gezwungenermaßen oder freiwillig
rekrutiert wurden oder in Kampfhandlungen ein-

gesetzt werden. Dies kann durch die reguläre
Armee oder andere bewaffneten Verbände wie
Paramilitärs, Rebellengruppen oder Bürgerweh-
ren geschehen.1  Die meisten der Soldaten sind
Jugendliche, aber es wird nicht davor zurück-
geschreckt immer jüngere Kinder in den Krieg
zu schicken, viele von ihnen deutlich unter zehn
Jahren. Dabei kommen Kinder, ausgestattet
mit leichten und leicht zu bedienenden Waffen
an der Front zum Einsatz, oder werden für
Hilfs- und Botendienste benützt. Insbesondere
Mädchen werden zur Führung des Haushalts
älterer Soldaten sowie zur Erbringung sexuel-
ler Dienste gezwungen. Nach gängigen Schät-
zungen gibt es weltweit 300.000 Kindersoldaten2

allein 120.000 davon in Afrika. Die tatsächliche
Zahl wird jedoch wesentlich höher, wenn man
auch die „nicht-aktiven“ hinzurechnet und be-
denkt, dass namenlose Kinder, die sterben oder
verwundet werden, schnell durch neue ersetzt
werden, und dass viele Kinder einfach für älter
erklärt werden.

Besonders in langwierigen Konflikten, wie
in der DR Kongo, in denen immer weniger die
Möglichkeit besteht noch weitere erwachsene
Kämpfer einzuziehen, kommen Kindersoldaten
zum Einsatz, um die Lücken der Verstorbenen
und Verwundeten zu füllen. Die wirtschaftlichen
und sozialen Bedingungen unter denen ein Kind
aufwächst stehen dabei in engem Zusammen-
hang zu der Wahrscheinlichkeit seiner Rekru-
tierung als Soldat. Im Laufe eines Krieges gera-
ten immer mehr Familien in Armut. Kinder aus

1 Für eine ausführliche Darstellung des Problems Kindersoldaten siehe: Machel, Graça: The Impact of War on Children. A review of
progress since the 1996 United Nations Report on the Impact of Armed Conflict on Children, London (Hurst) 2001.

2 Für Schätzungen vgl. u.a. UNICEF.
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» Besonders  in  langwierigen  Konflikten,  wie
in der DR Kongo, in denen immer weniger die
Möglichkeit besteht, noch weitere erwachsene
Kämpfer einzuziehen, kommen Kindersoldaten
zum Einsatz, um die Lücken der Verstorbenen
und Verwundeten zu füllen. »
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armen und unterprivilegierten Verhältnissen,
Straßenkinder und Kinderarbeiter sind einem
wesentlich höheren Risiko ausgesetzt. Um so
mehr, wenn sie von ihren Eltern getrennt sind,
z.B. auf der Flucht oder die Eltern verstorben
sind. Sie haben dann noch weniger die Möglich-
keit ihre Minderjährigkeit oder Herkunft zu be-
weisen. Auch Angehörige von Minderheiten wer-
den oft gezielt zum Kindersoldatentum gezwun-
gen und dienen gerade in Konflikten mit ethni-
scher Komponente dazu eine Volksgruppe zu
schwächen oder zu demütigen. Kinder aus wohl-
habenderen, gebildeteren und einflussreichen
Familien haben dagegen eher eine Chance ge-
schützt, freigekauft oder ins Ausland geschickt
zu werden.

Die Rekrutierung von Kindersoldaten ge-
schieht unterschiedlich. Einige werden regulär
einberufen, andere mit Gewalt gezwungen oder
entführt. In einer Situationen mit schwacher
oder fehlender Verwaltungsstruktur, wie sie in
der DR Kongo nach jahrelangem Krieg vorliegt,
erfolgt die Einziehung von Soldaten meist nicht
aufgrund eines Einberufungsregisters. In solchen
Situationen werden Kinder oft von der Straße
weg geholt oder ganze Schulklassen werden ein-
fach mitgenommen. Wieder andere werden bei
Kriegszügen durch feindliches Gebiet gefangen
genommen und unter großen Grausamkeiten in
die bewaffneten Verbände integriert – nicht we-
nige sind dabei Zeugen der Ermordung ihrer
Familie. Selbst wenn Bestimmungen gelten, die
eine Rekrutierung von Kindern verhindern soll,
unterlaufen gerade Rebellengruppen die Geset-
ze, und Regierungen rechtfertigen so ihrerseits
den Einsatz von Kindersoldaten. Zudem stellt
die fehlende Erfassung von Geburten ein Pro-
blem dar, weltweit bleiben ein Drittel aller Gebur-
ten unregistriert.3  So wissen Kinder teils selbst
ihr Alter nicht und werden bei der Rekrutierung
einfach für volljährig erklärt. Oft melden sich
Kinder selbst, um Soldaten zu werden. Dennoch
ist es verharmlosend, dies als freiwillig zu be-
zeichnen. Vielmehr stehen hinter dem Willen,
in den Krieg zu ziehen, unterschiedlichste Grün-

de, die sich jedoch bei näherer Betrachtung im-
mer als Zwänge erweisen. Armut als einer der
häufigsten Gründe ist schon erwähnt worden.
Teilweise bekommen die Eltern direkt bei der
Rekrutierung eine Summe Geld. Ansonsten wird
Kindern oftmals ein vergleichsweise hoher Sold
und Anteil an der Kriegsbeute in Aussicht ge-
stellt – beides sind freilich nicht selten leere
Versprechungen. Aber auch die Aussicht auf
ausreichende Nahrung, Kleidung und medizini-
sche Versorgung bringen notleidende Kinder
dazu, sich freiwillig zu melden. Ein oft von Kin-
dersoldaten genannter Grund Soldat zu werden,
ist das Gefühl, dass dies die einzige Möglichkeit
ist, sich und Angehörige zu schützen. Gerade für
alleinstehende Kinder erscheint eine bewaffnete
Gruppe oder Armee mit vielen Gleichaltrigen als
Ort der Geborgenheit und sogar als „Ersatzfa-
milie“. Kinder und Jugendliche sind besonders
leicht von Propaganda und Ideologien zu überzeu-
gen und von den politischen und sozialen Grün-
den, für die es sich zu kämpfen lohnt. Jugendliche
sind dadurch offener für die vermeintlichen Vor-
züge eines militärischen Lebens oder eines ban-
denähnlichen Verbunds. Die Identitätskrisen der
Pubertät lassen sich leicht instrumentalisieren.
Besonders Kindern, die bereits die Realität des
Krieges kennen gelernt haben, vermittelt das
Tragen von Waffen ein Gefühl eigener Macht.

Nach ihrer Rekrutierung werden Kinder wäh-
rend einer Trainingsphase meist großer psychi-
scher und physischer Brutalität ausgesetzt, vor
allem um sie an ihre Einheit zu binden und sie
abzuhärten. Einige werden gezwungen, selbst
Eltern oder Geschwister zu ermorden, um ih-
nen eine Rückkehr unmöglich zu machen. Jün-
gere Kinder werden anfangs oft als Träger ein-
gesetzt oder sind dafür verantwortlich, Essen
für die Truppe zu organisieren oder zu stehlen.
Sie werden auch als Späher und Spione einge-
setzt und riskieren dabei ihr Leben. Mädchen
sammeln Brennholz, kochen, waschen und
werden fast immer als Sexsklavinnen miss-
braucht, auch von Gleichaltrigen. Fast alle wer-
den dadurch schwanger, bekommen geschlecht-

3 Machel 2001, S. 9.
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lich übertragbare Krankheiten und infizieren
sich mit HIV/AIDS. Aber auch Jungen werden
sexuell missbraucht. Die meisten der Hilfsdien-
ste sind Vorläufer für den Dienst mit der Waffe.
Bei ihrem Einsatz in Kampfhandlungen dienen
sie als Lockvögel und Kanonenfutter an vorder-
ster Front oder sie werden zum Aufspüren von
Minen abgestellt. Ihre Unerfahrenheit und man-
gelnde Ausbildung machen sie besonders ver-
wundbar. Selten sind sie sich der Gefahren be-
wusst, denen sie sich aussetzen. Alkohol, Drogen
werden oft bewusst eingesetzt, um ihnen die na-
türliche Angst zu nehmen oder ihren Kampfes-
willen zu stärken. Bei Nichterfüllung der „Pflich-
ten“ sind Schläge und sonstige Strafen sowie
Exekutionen zur Abschreckung von Kameraden
weit verbreitet.

Zu den Gründen, warum Armeen und Rebel-
lengruppen Kinder rekrutieren, zählen neben
deren eingeschränkten Bewusstsein für Gefahr
auch, dass sie einen sehr geringen Kostenfaktor
darstellen. Außer einer billigen Waffe und psy-
chologischer Manipulation müssen Komman-
danten nicht viel investieren, um sie zu gefügi-
gen Mordinstrumenten zu machen. Kinder for-
dern in der Regel keinen Sold oder lassen sich
mit leeren Versprechungen auf spätere Beute
abspeisen.

Die körperlichen und seelischen Folgen, die
Kindersoldaten davontragen, wenn sie einen
solchen bewaffneten Konflikt überleben, sind
kaum zu überschätzen. Neben Verstümmelun-
gen, Behinderungen und schlecht verheilten
Verletzungen, sind es vor allem die seelischen
Wunden, die oft ein Leben lang nicht zu über-
winden sind. Die meisten Kinder sind stark
traumatisiert und zeigen Stresssymptome so-
wie emotionale Störungen. Viele Kinder haben
auch nach ihrer Demobilisierung Alpträume
und Halluzinationen, die jahrelang andauern.
Reaktionen können auch lange Zeit nach dem
Konflikt von Angstgefühlen und Depressionen
bis zu Weinkrämpfen und selbstzerstöreri-
schem Verhalten reichen. Das Vermögen zwi-
schenmenschliche Beziehungen aufzubauen, ist

9

» Zu den Gründen, warum Armeen
und Rebellengruppen Kinder rekru-
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nachhaltig gestört, Selbstisolation und Aggres-
sionen gegen andere sind häufig.

All diese Aspekte müssen bei einer Demo-
bilisierung und Reintegration bedacht werden,
wenn den Kindern wirklich geholfen werden
soll. Von diesem Prozess hängt viel für die Zu-
kunft ehemaliger Kindersoldaten ab. Neben den
beschriebenen Folgen, haben Kinder nach dem
Ende eines Konfliktes bzw. dem Ende der Kampf-
handlungen vor allem das Gefühl eines Verlus-
tes. Die meisten haben Angehörige verloren,
viele ihr Zuhause. Bei einigen kommt auch Wi-
derstand gegen eine Demobilisierung auf, da sie
trotz schlechter Erfahrungen die Kampfgemein-
schaft als die einzigen menschlichen Beziehun-
gen erfahren haben und abgesehen davon kei-
nen Sinn im Leben sehen können. Bei einigen
bleibt auch nach einem Reintegrationsversuch
der Wunsch, in eine „reguläre“ Armee einzu-
treten, sobald sie 18 Jahre alt sind. Schließlich
ist das Soldatenleben für viele die einzige be-
wusste Erfahrung ihres jungen Lebens. Die Re-
integration kann unter verschiedenen Bedin-
gungen ablaufen, je nachdem ob Kinder selbst
von den Streitkräften desertiert sind oder ob sie
von der jeweiligen Konfliktpartei formal demo-
bilisiert wurden. Demobilisierungsversuche kön-
nen unternommen werden, während der Krieg
noch andauert, meistens geschieht das aber
erst nachdem der Konflikt offiziell für beendet
erklärt wurde. Demobilisierung und Reintegra-
tion sind nach jedem Konflikt schwierig. Zu be-
achten ist jedoch, dass sich die Bedürfnisse von
Kindersoldaten teils sehr von denen der Erwach-
senen unterscheiden. Generell sind es drei As-
pekte, die beim Wiederaufbau einer vom Krieg
gezeichneten Gesellschaft wichtig sind und die
über ein Gelingen einer Friedenskonsolidierung
entscheiden. Bei jedem Aspekt muss Kindern
eine hervorgehobene Bedeutung zukommen:
bei der Entwaffnung, bei der Demobilisierung
und der (anschließenden) Reintegration (dis-
armament, demobilization and reintegration –
DDR) von ehemaligen Kombattanten. Je nach-
dem, ob das Programm unter internationaler
Beobachtung durchgeführt wird, versteht man
unter Entwaffnung dabei allgemein das Ein-
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sammeln der Waffen innerhalb eines Konflikt-
gebietes, einschließlich eines Programms zur
sicheren Lagerung und weiteren Verwendung
der Waffen bzw. deren Zerstörung. Im weites-
ten Sinne gehören zur Entwaffnungskomponen-
te auch Minenräumprogramme. Hierbei muss
auf die wichtige Rolle von Waffen, besonders
Kleinwaffen, für die Kindersoldatenproblematik
im Allgemeinen aber auch im Konflikt in der DR
Kongo verwiesen werden. Die Trennung der Kin-
dersoldaten von ihren Waffen ist extrem wichtig,
oft aber auch schwierig, schließlich müssen ih-
nen für den vermeintlichen Schutz, den diese
Waffen boten, glaubwürdige Alternativen auf-
gezeigt werden. Mit Demobilisierung wird jener
Prozess bezeichnet, innerhalb dessen die Kon-
fliktparteien ihre militärischen Strukturen auf-
lösen und die Rückkehr der Kämpfer ins zivile
Leben beginnt. Kinder sollten dabei zunächst
von den Erwachsenen getrennt werden und sich
zumindest vorübergehend etwas entfernt vom
(ehemaligen) Krisengebiet in einer zivilen Über-
gangseinrichtung aufhalten, um eine Remobili-
sierung und weitere Manipulationen zu vermei-
den. Bereits hier ist es wichtig, dass sie neben
medizinischer auch psychologische Betreuung
erhalten und ihnen eine langfristige und ernst-
hafte Perspektive in Aussicht gestellt wird. Sonst
kann bei den demobilisierten Kindern oft ein
Gefühl der Nutzlosigkeit und Wunsch nach Rück-
kehr in die bekannten Strukturen des Krieges
aufkommen. Unter Reintegration wird der län-
gerfristige Prozess verstanden, der es den ehe-
maligen Kämpfern und ihren Familien erlaubt,
sich wirtschaftlich und sozial in ein ziviles Le-
ben einzufügen. Jedoch ist es sowohl für die
Kinder als auch für ihre Familien nicht leicht,
nach oft längerem Krieg wieder gemeinsam in
einer Umgebung zu leben, die sich meist stark
verändert oder gar aufgelöst hat. Verlust von Fa-
milienmitgliedern, Hausstand und Obdach kenn-
zeichnet diese veränderte Realität. In manchen
Fällen werden ehemalige Kindersoldaten von
ihrer Gesellschaft zurückgewiesen. Besonders
schwierig ist die Situation für Mädchen, die ver-
gewaltigt und sexuell missbraucht wurden. Re-
ligiöse oder kulturelle Überzeugungen lassen

sie auf Ablehnung stoßen, gerade wenn sie ihre
in Folge der Vergewaltigung geborenen Kinder
mit in ihre alten Gemeinden bringen. Deshalb
ist es wichtig, dass gerade Mädchen Zugang zu
den Demobilisierungs- und Reintegrationspro-
grammen haben und sie spezielle Betreuung
gemäß ihren Bedürfnissen erhalten. Da sie als
„Ehefrauen“ von Kämpfern aber oft nicht als
Kindersoldatinnen anerkannt werden, bleiben
sie häufig von DDR-Programmen ausgeschlos-
sen. Reintegrationsprogramme sollten nicht nur
auf die Kinder abgestimmt sein, sondern auch
auf die Gemeinschaft, in die sie wieder einge-
gliedert werden sollen, um Widerstände abzu-
bauen und gegenseitige Akzeptanz aufzubau-
en. Im besten Fall ist die Rückkehr des Kindes
oder des Jugendlichen in die Gemeinde ein lang-
samer Prozess der Heilung, der ein Netzwerk der
Unterstützung erfordert, sei es durch Eltern, Ver-
wandte oder Lehrer. Um ihr Leben zu normali-
sieren und eine nicht-militärische Identität auf-
zubauen, brauchen ehemalige Kindersoldaten
eine langfristige Alternative, vor allem Schulbil-
dung und eine Berufsausbildung. Bei der Umset-
zung in die Praxis stellen sich jedoch oft zahlrei-
che Probleme, unter anderem weil Jugendliche,
die Jahre ihres Lebens als Soldaten verbracht
haben, in Klassen mit Kindern gehen müssten,
die viele Jahre jünger sind als sie selbst, was
den Widerstand deren Eltern hervorruft oder
auch, weil sie aufgrund ihrer traumatischen
Erfahrungen erhebliche Lernstörungen haben
und eines besonderen Unterrichts bedürften.
Auch bei der Berufsausbildung können sich
Probleme ergeben. In jedem Fall ist der Über-
gang vom Kindersoldat zurück zum Kind unvor-
stellbar schwer. Viele Kinder und Jugendliche
haben Probleme damit, von der Vorstellung weg-
zukommen, dass Gewalt ein legitimer Weg ist,
die eigenen Ziele zu erreichen, besonders, wenn
sie nach wie vor unter Armut und Ungerechtig-
keit zu leiden haben. Hier sind Regierungen und
die Zivilgesellschaft gefordert, um die Energie,
die Ideen, aber auch die Erfahrungen der Kin-
der und Jugendlichen zu kanalisieren, um zu
einer Kultur des Friedens zu gelangen.
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Vor ziemlich genau zehn Jahren verabschiede-
te die Generalversammlung der Vereinten Na-
tionen die Resolution Protection of Children
Affected by Armed Conflicts4  die die Ernennung
der ehemaligen mosambikanischen Bildungs-
ministerin Graça Machel als unabhängige Ex-
pertin für Kinder in bewaffneten Konflikten nach
sich zog. Der komplexe Bericht, den Frau Machel
zur 51. Sitzung der Generalversammlung vor-
legte, ist eine bis heute wegweisende Bestands-
aufnahme der verschiedenen Auswirkungen, die
bewaffnete Konflikte auf Kinder haben.5  Er ent-
hält neben zahlreichen Anregungen und Hinwei-
sen zu Maßnahmen im Bereich von Kindersolda-
ten auch solche zur Situation von Flüchtlingskin-
dern und Binnenflüchtlingen sowie zum Bereich
der sexuellen Ausbeutung und geschlechtsabhän-
gigen Gewalt. Ein Schwerpunkt liegt darüber
hinaus auf den Bereichen von Gesundheit, psy-
chologischer Betreuung und sozialer Reintegra-
tion.

Als Reaktion auf diesen Bericht empfahl die
Generalversammlung die Ernennung eines Son-
derbeauftragten des Generalsekretärs für Kin-
der in bewaffneten Konflikten.6  1997 wurde für
diesen Posten der ehemalige Außenminister von
Uganda, Olara A. Otunnu für drei Jahre ernannt.
Seine Amtszeit wurde bereits zweimal verlän-
gert. Herr Otunnu hat durch seinen Einsatz
bewirkt, dass die Situation von Kindern mehr
und mehr ins internationale Bewusstsein ge-
rückt ist. Innerhalb der Vereinten Nationen wur-
de erreicht, dass bei Friedensprozessen und
Friedensmissionen, aber auch bei Trainings-

programmen für UN Personal den speziellen Be-
dürfnissen von Kindern eine größere Bedeutung
zugewiesen wird. Kinderspezialisten werden
zunehmend als Berater in das Personal von Frie-
densmissionen integriert, so z.B. in UNOMSIL
für Sierra Leone und MONUC in der Demokra-
tischen Republik Kongo. In Verhandlungen mit
Regierungen und Rebellengruppen hat Olara
Otunnu in verschiedenen Konflikten Zugeständ-
nisse für den Schutz von Kindern durchgesetzt,
die freilich oft nicht eingehalten wurden. Seine
Aktivitäten sind in den Jahresberichten zusam-
mengefasst. In seinem Bericht für die General-
versammlung 2003 betonte er unter anderem
die Zusammenarbeit mit regionalen Organisa-
tionen wie der EU und Nichtregierungsorgani-
sationen.

Außer der Generalversammlung befasst sich
seit 1999 auch der Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen mit Kindern in bewaffneten Konflik-
ten. Es war das erste Mal, dass sich der Sicher-
heitsrat dieser Art von thematischen Problemen
zuwandte. Die Resolution 1261 war das Resul-
tat einer allgemeinen Debatte über Kinder in
bewaffneten Konflikten, die nun jährlich statt-
findet. Die Resolution enthält eine Liste von Auf-
forderungen an Staaten, betreffend z.B. die Pro-
liferation von Kleinwaffen, die Rekrutierung von
Kindersoldaten und den Zugang von humani-
tären Organisationen zu Krisengebieten. Reso-
lution 1314, die im darauffolgenden Jahr verab-
schiedet wurde, betont, dass die Verletzung von
Kinderrechten in bewaffneten Konflikten eine
Bedrohung des Weltfriedens darstellt und er-

Politische Entwicklungen

4 A/RES/48/157.

5 A/51/306.

6 A/RES/52/107.
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» […] Resolution 1314, die im darauffol-
genden Jahr verabschiedet wurde, betont,
dass die Verletzung von Kinderrechten in
bewaffneten Konflikten eine Bedrohung
des Weltfriedens darstellt und erklärt die
generelle Bereitschaft des Sicherheitsrats,
in solchen Krisen zugunsten von Kindern
aktiv zu werden. »
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klärt die generelle Bereitschaft des Sicherheits-
rats, in solchen Krisen zugunsten von Kindern
aktiv zu werden. Die im Jahr 2001 verabschie-
dete Resolution 1379 legte einen Schwerpunkt
auf den Zusammenhang von bewaffneten Kon-
flikten und HIV/AIDS und wandte sich somit
den angesprochenen Problemen von Vergewal-
tigungen, sexueller Sklaverei und erzwungenen
Schwangerschaften zu, unter denen Kinder-
soldatinnen zu leiden haben. Die Resolution
enthält auch eine Aufforderung an den UN-
Generalsekretär, eine Liste mit Konfliktparteien
zu erstellen, die unter Verletzung internationa-
len Rechts Kindersoldaten rekrutieren. Die dar-
aufhin angefertigte Liste weist 23 Namen so-
wohl von Regierungen, als auch Rebellengrup-
pen in fünf Konfliktsituationen auf, mit denen
sich der Sicherheitsrat befasst, darunter an vor-
derster Stelle die Demokratische Republik Kon-
go. Die letzte Resolution 1460 vom Januar 2003
wendet sich an die Parteien, ohne allerdings
weitergehende Maßnahmen gegen diese anzu-
drohen oder zu ergreifen.

Seit einiger Zeit hat auch die Europäische
Union das Thema Kindersoldaten aufgegriffen.
Zwischen 2000 und 2002 stellte die Union ins-
gesamt 40 Millionen Euro für Projekte bereit,
die Kindern in bewaffneten Konflikten zugute
kamen. Neben der Rolle als Geldgeber versucht
die Union auch mehr und mehr politisch auf
diesem Feld aktiv zu werden. Die EU-Staaten
übernahmen eine aktive Rolle bei der Sonder-
sitzung der Generalversammlung zu Kindern
im Mai 2002 und bei anderen Aktivitäten im
Rahmen der Vereinten Nationen zu Kindern in
bewaffneten  Konflikten.  Im  Dezember  2002
billigte das EU General Affairs Council einen
COHOM Bericht, zur Verbesserung der EU Men-
schenrechtspolitik. In diesem Zusammenhang
wurde auch eine Initiative ins Leben gerufen,
Richtlinien für die EU-Politik zu Kindern in be-
waffneten Konflikten zu erarbeiten. Ein Ent-

wurf für diese Richtlinien wurde seitdem in Zu-
sammenarbeit mit UNICEF und Human Rights
Watch erarbeitet und im Dezember 2003 vom
Rat verabschiedet. Neben einer verstärkten Zu-
sammenarbeit mit anderen Institutionen und
Organisationen sowie durch die Nutzung der EU
eigenen Strukturen (EU-Gesandtschaften etc.),
sollen auch Forschungsprojekte zur Schließung
von Wissenslücken gefördert sowie Daten ge-
sammelt werden. Vor allem sollen die Richtlinien
aber in der Gemeinsamen Außen- und Sicher-
heitspolitik sowie in bestehenden Mechanismen
der Europäischen Gemeinschaften angewendet
werden, also in Handels-, Kooperations- und As-
soziierungsabkommen. Menschenrechtsklauseln
in solchen Abkommen könnten spezielle Ver-
weise zum Verbot von Rekrutierung und Ein-
satz von Kindersoldaten enthalten. Bei einer
konsequenten Anwendung der Richtlinien könn-
te die EU durch ihr wirtschaftliches Gewicht
den Belangen von Kindern in bewaffneten Kon-
flikten erheblichen Nachdruck verleihen und
zur Implementierung von bestehenden Regelun-
gen beitragen.

Neben diesen zwischenstaatlichen Initia-
tiven setzen sich vor allem Nichtregierungsorga-
nisationen gegen die Rekrutierung und den Ein-
satz von Kindersoldaten ein. 1998 wurde die
International Coalition to Stop the Use of Child
Soldiers gegründet. Die in der Koalition zusam-
mengeschlossenen Organisationen sind: amnesty
international, Human Rights Watch, Internatio-
nal Federation Terre des hommes, Internatio-
nal Save the Children Alliance, Jesuit Refugee
Service und das Quaker UN office (Genf) sowie
World Vision und Defence for Children Interna-
tional. Die Koalition beobachtet und dokumen-
tiert den Einsatz von Kindersoldaten weltweit.
Sie hat sich zum Ziel gesetzt, öffentliches Be-
wusstsein zu schaffen und Kräfte zu bündeln,
um diesem Thema wirksam zu begegnen.
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Die gewachsene internationale Aufmerksam-
keit gegenüber der Problematik von Kindern im
Krieg führte in den vergangenen Jahren dazu,
dass die internationalen Rechtsgrundlagen, die
den Schutz von Kindern garantieren sollen, aus-
geweitet wurden. Gerade die früheren Erklärun-
gen und Verträge regeln oftmals nur einzelne
Punkte oder Aspekte der vielfältigen Probleme,
denen Kinder in bewaffneten Konflikten ausge-
setzt sind. Außerdem binden internationale Ver-
träge oftmals nur Staaten und nicht alle an
Konflikten beteiligten Parteien.

Zwar sind auch ältere Menschenrechtsdo-
kumente und -verträge auf den Schutz von Kin-
dern anwendbar, wie etwa die Allgemeine Er-
klärung der Menschenrechte von 1948 oder der
Pakt über bürgerliche und politische Rechte,
der in Art. 24 Abs. 1 jedem Kind das Recht auf
diejenigen Schutzmaßnahmen durch seine Fa-
milie, die Gesellschaft und durch den Staat zu-
billigt, die seine Rechtsstellung als Minderjähri-
ger erfordert. Allerdings beziehen sich diese
Bestimmungen nicht speziell auf Kriegssitua-
tionen. Im humanitären Völkerrecht finden sich
hingegen spezielle Bestimmungen zum Schutz
von Kindern in Kriegssituationen, besonders in
den Genfer Konventionen von 1949 und den Zu-
satzprotokollen von 1977. Danach dürfen Hilfs-
lieferungen für Kinder nicht blockiert werden
und die Konfliktparteien müssen dafür sorgen,
dass Kinder, die ihre Eltern verloren haben,
nicht sich selbst überlassen bleiben. Während
das Erste Zusatzprotokoll sich auf klassische
internationale Konflikte bezieht, stellt das Zweite
Zusatzprotokoll erstmals auch genauere Regeln
für interne Konflikte auf, unter denen ja heute
die meisten Kinder als Soldaten oder Zivilisten
zu leiden haben. Allerdings sind die Bestimmun-

gen für interne Konflikte weit weniger restriktiv
als jene für internationale Konflikte und zudem
nur unter bestimmten Bedingungen anwend-
bar. Die Zusatzprotokolle sind die ersten recht-
lich bindenden internationalen Verträge, die
ein Mindestalter für die Rekrutierung von Sol-
daten vorsehen und damit das Thema Kinder
als Soldaten direkt ansprechen. Im Zweiten Zu-
satzprotokoll wird anerkannt, dass Kinder so-
wohl vor der Rekrutierung durch die reguläre
Armee als auch durch Rebellenverbände ge-
schützt werden müssen. Allerdings wurde das
Mindestalter in beiden Dokumenten  bei nur 15
Jahren festgesetzt. Ferner dürfen Kinder unter
18 Jahren, wenn sie wegen eines Verbrechens
strafrechtlich verfolgt werden, das im Zusam-
menhang mit den Kriegshandlungen steht, nicht
mit der Todesstrafe belegt werden.

Das umfassendste Vertragswerk zum Schutz
von Kindern ist nach wie vor die 1990 in Kraft
getretene Konvention über die Rechte des Kin-
des, das am weitesten ratifizierte Vertragswerk
des internationalen Menschenrechtsschutzes
überhaupt – lediglich die USA und Somalia sind
ihr bis jetzt nicht beigetreten. Leider bedeutet
diese nahezu universelle Ratifizierung keines-
wegs, dass die Bestimmungen auch beachtet
werden. Zwar beziehen sich Art. 38 und 39 der
Konvention auf den Schutz von Kindern in
Kriegs- bzw. Nachkriegssituationen. Allerdings
eignet sich die Konvention kaum zur Anwen-
dung während eines bewaffneten Konflikts. Es
gibt keinen Beobachtungsmechanismus mit dem
in Notsituationen eingegriffen werden könnte
oder der ad hoc Reaktionen in Krisenfällen
ermöglicht. Obwohl die Konvention Kinder als
Personen unter 18 Jahren definiert, wurde auch
darin ein Mindestalter für die Rekrutierung –

Völkerrechtliche Entwicklungen
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vor allem auf Druck des Nicht-Vertragsstaates
USA – von lediglich 15 Jahren festgeschrieben.

Um einige der Lücken zu schließen, die die
Kinderrechtskonvention in Bezug auf die Situa-
tion von jugendlichen Soldaten in bewaffneten
Konflikten aufweist, wurde über Jahre hinweg
an einem Fakultativprotokoll gearbeitet, das im
Jahre 2000 verabschiedet wurde und im Febru-
ar 2002 in Kraft trat. Bis heute haben 115 Staa-
ten das Protokoll unterzeichnet und 64 ratifi-
ziert, darunter sowohl die Demokratische Repu-
blik Kongo, als auch die Nachbarländer Ruanda
und Uganda.

Hauptanliegen des Protokolls ist es, das Min-
destalter in den Beitrittsländern sowohl für frei-
willige als auch obligatorische Rekrutierung und
die Teilnahme an Kampfhandlungen heraufzu-
setzen. Dies gilt sowohl für staatliche als auch
nichtstaatliche Akteure. Es gelang für die Zwangs-
rekrutierung und die Teilnahme an Kampfhand-
lungen, ein Mindestalter von 18 Jahren festzule-
gen. Eine solche Altersgrenze scheiterte jedoch
im Fall eines freiwilligen Eintritts in die Armee
und zwar maßgeblich auch am Widerstand der
USA, Großbritanniens und Deutschlands. So ist
es unter dem Protokoll weiterhin möglich, dass
Jugendliche ab 16 Jahren in den Armeedienst
eintreten, sofern sie nicht direkt an Kampfhan-
dlungen teilnehmen. Verschiedene Menschen-
und Kinderrechtsorganisationen, darunter auch
die Coalition to Stop th Use of Child Soldiers und
UNICEF haben daraufhin in der „Straight 18“-
Kampagne dazu aufgerufen, dass Staaten frei-
willig die verbindliche absolute Altersgrenze
für alle Bereiche auf 18 heraufsetzen, wie das
unter Art. 3,2 des Protokolls möglich ist. Der Ge-
neralsekretär der Vereinten Nationen hat bereits
1998 empfohlen, dass Angehörige von Friedens-
missionen mindestens 21 Jahre, aber keinesfalls
jünger als 18 Jahre sein sollten. Leider konnte
sich die deutsche Regierung bis jetzt nicht dazu
durchringen, diesem Aufruf zu folgen und da-
mit auch nach außen hin ein positives Zeichen
zu setzen, nur um es jährlich einigen hundert
17-Jährigen zu ermöglichen, sich wie auch bis-
her freiwillig bei der Bundeswehr zu verpflich-
ten. Die Aussicht, diese Altersgrenze zu einem
späteren Zeitpunkt heraufzusetzen, etwa im

Rahmen der Strukturreform der Bundeswehr,
bleibt vage. Die Diskussion hierüber verhinder-
te zudem bis jetzt einen Beitritt Deutschlands
zum Fakultativprotokoll. Die USA sind dem Pro-
tokoll dagegen inzwischen beigetreten. Groß-
britannien ist dem Protokoll zwar 2003 beige-
treten, formulierte bei der Ratifizierung aber ei-
nen weitgehenden Vorbehalt, der Ziel und Zweck
des Protokolls unterminiert und demnach völ-
kerrechtlich unzulässig ist. Nach dem Vorbe-
halt wäre es nach wie vor möglich 16-jährige
britische Jugendliche an Kampfhandlungen zu
beteiligen.

Bezeichnenderweise haben die Staaten im
Protokoll etwaige interne Gegner mit strikteren
Regeln bedacht – für nichtstaatliche bewaffnete
Verbände greift die Altersgrenze von 18 sowohl
für den Einsatz als auch für jegliche Rekrutie-
rung. Zudem sind die Staaten angehalten etwai-
ge Verstöße strafrechtlich zu verfolgen, was
aber in der Realität oft nicht möglich sein dürfte.
Eine weitere Schwäche des Protokolls ist die
weiche Formulierung des Art. 1, in dem Staaten
lediglich aufgefordert werden, alle möglichen
Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen
dass Jugendliche unter 18 nicht direkt an Kampf-
handlungen teilnehmen. Was Staaten jeweils als
machbar bezeichnen, bleibt also weitgehend ih-
nen selbst überlassen. Gerade in Situationen, in
denen es nicht immer einfach ist, das genaue
Alter eines jungen Menschen zu bestimmen,
öffnet diese Formulierung der Missachtung des
Protokolls eine Hintertür. Ferner sieht das Pro-
tokoll keinen Beschwerdemechanismus für In-
dividuen vor, sondern beschränkt sich auf die
Untersuchung periodischer Berichte durch den
Ausschuss für die Rechte des Kindes.

Bereits 1999 wurde mit der Konvention 182
der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) ein
weiteres internationales Rechtsinstrument ins
Leben gerufen, das dem Schutz von Kindern die-
nen soll. Konvention 182 richtet sich gegen die
schlimmsten Formen der Kinderarbeit und for-
dert deren Verbot und weiterreichende Maß-
nahmen, wie grundlegende Bildung und soziale
Reintegration. Die Konvention erkennt sowohl
die erzwungene oder verpflichtende Rekrutie-
rung von Kindern als Soldaten als auch andere
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Formen des Missbrauchs an, denen Kindern in
bewaffneten Konflikten ausgesetzt sind, wie das
Erzwingen sexueller Dienste, Sklaverei oder ge-
nerell jegliche Tätigkeit, die dem körperlichen
und seelischen Wohlbefinden oder der Sicher-
heit des Kindes schadet. Die ILO Konvention
stellt damit auch die erste rechtliche Anerken-
nung dar, die den Missbrauch von Kindern als
Soldaten als Kinderarbeit bezeichnet und damit
eine Verbindung zu Formen sonstiger Ausbeu-
tung von Kindern herstellt. Diese Verbindung
ist insofern wichtig, als die Gruppen von Kin-
dern, die als Soldaten herangezogen werden,
sich oftmals mit denen decken, die sich auch in
Friedenszeiten nicht gegen die Ausbeutung
durch andere Formen von schwerer und ge-
sundheitsschädigender Arbeit wehren können:
Waisen oder von ihren Eltern getrennte Kinder
sowie Kinder aus sozial und ökonomisch unter-
privilegierten Klassen ohne Zugang zu Bildung.
Das Verbot unter der ILO Konvention 182 gilt
für alle Kinder unter 18 Jahren und wurde von
den 174 Mitgliedsstaaten der ILO einstimmig
angenommen. Die zur Konvention gehörende
Empfehlung 190 rät zudem, dass Mitgliedsstaa-
ten widerläufige Rekrutierungspraktiken zu
Straftaten unter dem jeweiligen nationalen Ge-
setz erklären.

Die internationale Strafgerichtsbarkeit stellt
ein wichtiges Druckmittel zur Einhaltung der
verschiedenen Bestimmungen des Völkerrechts
und zur Beendigung der Straflosigkeit für die
schlimmsten Menschenrechtsverbrechen dar.
Bereits unter den Bestimmungen der Gerichts-
höfe für Ruanda und für Sierra Leone wird die
Rekrutierung von Kindern zum Kriegsdienst als
Kriegsverbrechen geahndet. In Zukunft könnte
der nun arbeitsfähige Internationale Strafge-
richtshof (IStGH) Maßnahmen gegen diejenigen
ergreifen, die für den Einsatz von Kindersoldaten
verantwortlich sind, wenn die betreffenden Staa-
ten selbst nicht fähig oder nicht willens sind,
diese Verbrechen selbst zu verfolgen. Einer der
ersten Fälle könnte die Demokratische Repu-
blik Kongo sein, die das Statut ratifiziert hat.
Wie der Gerichtshof bekannt gab, sind zur DR
Kongo bereits Vorermittlungen eingeleitet wor-
den, die evtl. in ein reguläres Verfahren mün-
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auch die erste rechtliche Anerken-
nung dar, die den Missbrauch von
Kindern als Soldaten als Kinderarbeit
bezeichnet und damit eine Verbin-
dung zu Formen sonstiger Ausbeu-
tung von Kindern herstellt. »
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den und zu Anklagen führen könnten.7  Die
zwangsweise oder auch freiwillige Rekrutie-
rung von Kindern und deren Einsatz in Kampf-
handlungen wird auch im Statut von Rom als
Kriegsverbrechen anerkannt. Darin sind ent-
sprechende Bestimmungen sowohl für interna-
tionale als auch nicht-internationale Konflikte
enthalten. Bedauerlicherweise liegt die Alters-
grenze, bis zu der der Einsatz von Soldaten als
Verbrechen verfolgt werden kann, nur bei 15
Jahren. Dagegen ist die Frage der Verantwort-
lichkeit von Kindern für die von ihnen im Krieg
eventuell begangenen Taten im Statut klar gere-
gelt. Dem IStGH ist es nicht möglich über Perso-
nen zu urteilen, die zur Tatzeit unter 18 Jahre
alt waren. Neben der Rekrutierung von Kinder-
soldaten sind auch andere Tatbestände im Sta-
tut enthalten, die die Situation von Kindern in
bewaffneten Konflikten betreffen. So kann Ver-
gewaltigung als Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit geahndet werden oder gezielte Angriffe
auf Bildungseinrichtungen als Kriegsverbrechen.
Als Zeugen und Opfern in Ermittlungen und Ver-
fahren wird Kindern vor dem IStGH spezielle
psychologische Unterstützung und Betreuung
zuteil, die es ihnen ermöglichen soll auszusa-
gen, ohne weiter traumatisiert zu werden.

Entscheidend für den Erfolg des Interna-
tionalen Strafgerichtshofes bei der Verfolgung
von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit, wozu auch die Rekrutierung
und der Einsatz von Kindersoldaten gehört, wä-
re eine Erhöhung der Ratifikationen sowie die
Wahrung der Integrität des Römischen Statuts.
Im Moment haben allein drei ständige Mitglie-
der des UN-Sicherheitsrates, China, Russland
und die Vereinigten Staaten das Römische Sta-
tut noch nicht ratifiziert. Die derzeitige US-ame-
rikanische Administration bemüht sich nach al-
len Kräften, das Römische Statut auszuhöhlen,
etwa durch bilaterale Abkommen, die eine Über-
stellung von Staatbürgern an den IStGH verhin-
dern sollen.

Insgesamt existiert heute ein breitgefächer-
ter rechtlicher Rahmen zum Schutz von Kindern
in bewaffneten Konflikten im Allgemeinen, und
speziell gegen die Rekrutierung von Kindern als
Soldaten. Die Anwendung der völkerrechtlichen
Instrumente bleibt stark abhängig vom politi-
schen Willen der jeweiligen Konfliktparteien. In
der Praxis werden Kinder daher auch weiterhin
in kaum eingeschränktem Maße unmenschlich
und unwürdig behandelt und missbraucht. Wo
Kriegsparteien das Völkerrecht verletzen, kann
die internationale Gemeinschaft kaum tätig
werden, solange der Konflikt andauert. Im All-
gemeinen sucht die Staatengemeinschaft in den
letzten Jahren nach der Beendigung der Feind-
seligkeiten dem Recht Geltung zu verschaffen,
indem relevante Bestimmungen Teil der Frie-
densverhandlungen und -verträge werden. Es
wurde mehr und mehr versucht, die Verant-
wortlichen der Menschen- und Kinderrechts-
verletzungen mit Hilfe von ad hoc Tribunalen
strafrechtlich zu verfolgen, eine Rolle, die hof-
fentlich bald der Internationale Strafgerichts-
hof übernehmen kann. In der Vergangenheit hat
sich jedoch leider gezeigt, dass dies nicht immer
zu Gerechtigkeit führt, da die Täter oft durch Am-
nestien geschützt wurden und allgemein die
Rolle der Opfer zu wenig beachtet wurde.

Aufgrund der mangelnden Beachtung und
Durchsetzung internationalen Rechts, rief der
Generalsekretär der Vereinten Nationen zu ei-
ner ‚Ära der Anwendung‘ der vorhandenen Nor-
men auf, eine Aufforderung, die Anfang 2003
auch vom Sicherheitsrat aufgegriffen wurde und
zwar gerade im Hinblick auf die Situation von
Kindern in bewaffneten Konflikten.8

Neben den internationalen Regelungen exi-
stieren auch auf regionaler Ebene einige Instru-
mente, die den Schutz von Kindern in bewaffne-
ten Konflikten garantieren sollen. Hier sei vor
allem die Afrikanische Charta über die Rechte
und das Wohlergehen des Kindes von 1990
genannt, die Ende 1999 nach der 15. Ratifika-
tion in Kraft trat.
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7 Vgl. ausführlich dazu den Beitrag von Klaus Rackwitz in dieser Dokumentation.

8 S/RES/1460 (2003).
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Der Konflikt in der DR Kongo begann in seiner
jetzigen Form 1998. Ihm gingen eine jahrelange
Diktatur nach der Unabhängigkeit des Landes
und frühere Perioden des Bürgerkrieges voraus,
so dass das Land völlig zerstört und jeglicher
staatlicher Strukturen beraubt wurde. Neben ver-
feindeten Rebellengruppen waren auch bis zu
fünf Nachbarstaaten direkt oder indirekt in den
Konflikt verwickelt. Besonders Ruanda und Ugan-
da haben sich direkt am Krieg beteiligt. Neben
politischen und ethnischen Motiven spielten vor
allem auch wirtschaftliche Interessen eine Rolle
und die zerfallenden Staatsstrukturen im Kongo
wurden von anderen Staaten genauso ausge-
nutzt, wie von internationalen Wirtschaftsunter-
nehmen und Waffenhändlern. Das Lusaka-Ab-
kommen von 1999, das neben Vereinbarungen
über einen Waffenstillstand u.a. solche über ei-
nen innerkongolesischen Versöhnungsdialog
unter Beteiligung aller wichtigen politischen Grup-
pierungen umfasst, führte nicht zu einem dauer-
haften Frieden. Erst nachdem der Präsident
Laurent Kabila 2001 bei einem Attentat ums
Leben kam, hat der Friedensprozess unter des-
sen Sohn Joseph an Dynamik wiedergewonnen.
Auf Druck der internationalen Gemeinschaft wur-
de im April 2003 zwischen Vertretern der Re-
gierung, der wesentlichen bewaffneten Konflikt-
parteien, der politischen Opposition und der Zi-
vilgesellschaft ein „Accord Global et Inclusif“ er-
zielt, der unter anderem eine neue Übergangs-
verfassung nach sich zog, auf die Präsident Ka-
bila einen Amtseid abgelegt hat. Im Juli 2003
trat eine Übergangsregierung mit 35 Ministern
zusammen, die das Land bis zum Abhalten de-

mokratischer Wahlen führen soll, die für 2005
vorgesehen sind. Die Menschenrechtsministerin
Marie-Madeleine Kalala ist eine von zwei Ver-
treterinnen der Zivilgesellschaft innerhalb der
Übergangsregierung. Insgesamt ist dies ein Pro-
zess, der zur Hoffnung Anlass gibt. Die Heraus-
forderungen, die die neue Regierung zu bewäl-
tigen hat sind jedoch beachtlich: Beendigung al-
ler Kampfhandlungen, Wiederaufbau des Lan-
des, Aussöhnung der Kongolesen, Wiedererlan-
gen der vollen Einheit, Souveränität und Inte-
grität auf dem gesamten Staatsgebiet der De-
mokratischen Republik Kongo.

Seit 1998 sind dem Konflikt mindestens
drei Millionen Menschenleben zum Opfer gefal-
len. Immer noch sind ca. zweieinhalb Millionen
Menschen aus ihrer Heimat vertrieben. Die
exakte Zahl der Kindersoldaten im Kongo zu
bestimmen, ist schwierig. Schätzungen gehen
von bis zu 30.000 Jungen und Mädchen in der
gesamten DR Kongo aus. Im Ostkongo ist jeder
dritte Kämpfer ein Kind oder Jugendlicher. Noch
im Sommer 2003 wurde berichtet, dass es in
der Demokratischen Republik Kongo sowohl
seitens der inländischen als auch der ausländi-
schen bewaffneten Gruppen deutliche Übergrif-
fe auf Kinder gegeben hat, wozu auch die Re-
krutierung von Minderjährigen zählte.9  Dem
Bericht von amnesty international zu Folge wur-
den Zehntausende von Kindern als Soldaten re-
krutiert, manche bereits im Alter von sieben Jah-
ren. Lokale Beobachter bezeichneten die Kampf-
verbände gar als „Kinderarmeen“, in denen eini-
ge Kinder nicht älter als sieben Jahre waren.
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9 Für die Rekrutierugspraxis der verschiedenen bewaffneten Gruppen m Kongo siehe den Beitrag von Jeremy Smith in dieser Doku-
mentation.
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amnesty international ist der Ansicht, dass
in diesem Stadium des Konflikts die Rivalitäten
und die Konkurrenz zwischen verschiedenen
Rebellengruppen um die immensen Bodenschät-
ze im Kongo der wichtigste Faktor ist, der die
Kämpfe besonders im Osten des Landes weiter-
hin aufrecht hält. Die Gewinne, die die Kontrolle
über Gold-, Diamanten- und Coltanvorkommen
versprechen, sind dabei so hoch, dass die be-
waffneten Milizen kaum Grenzen bei der Wahl
der Mittel kennen, um ihre Macht zu festigen
und auszudehnen. Die Kämpfe loderten in der
Vergangenheit auch deshalb immer wieder auf,
weil große Mengen an Waffen ungehindert in
den Kongo gebracht wurden. Hierbei handelte
es sich vor allem um Kleinwaffen, die eng mit
der Kindersoldatenproblematik zusammenhän-
gen.10  Erst im Juli 2003 wurde durch den UN-
Sicherheitsrat ein formales Waffenembargo
verhängt.

Auf die Region Ituri richtete sich die inter-
nationale Aufmerksamkeit im Mai 2003 als nach
dem Abzug ugandischer Truppen das Morden
eskalierte. Die hohe Anzahl von Kindersoldaten
– UNICEF schätzt die Zahl in Ituri auf 8.000 bis
10.000 – wurde von den Medien immer wieder
dokumentiert. Im Juli 2003 wurde die multina-
tionale Eingreiftruppe „Artemis“ unter europäi-

scher und vor allem französischer Führung im
Osten der DR Kongo eingesetzt. Im Anschluss
daran ist das Mandat sowie die Ausstattung der
UN Mission für die Demokratische Republik Kon-
go (MONUC) gestärkt worden. Die Mission wurde
vom Sicherheitsrat vorläufig bis zum Juli 2004
verlängert.

Vielfach ist von den multinationalen Ver-
bänden in Bunia, im Osten der DR Kongo gefor-
dert worden, sich aktiv für den Schutz von Min-
derjährigen vor bewaffneten Gruppen einzuset-
zen. Der geringe Organisationsgrad der bewaff-
neten Gruppen und die anarchieähnlichen Zu-
stände im Land führten bisher dazu, dass sich
Programme zur Entwaffnung, Demobilisierung
und Reintegration von Kindersoldaten nicht durch-
setzen ließen.

Die nationalen und internationalen Anstren-
gungen müssen das Problem der Kindersoldaten
langfristig zu einer ihrer obersten Prioritäten
erklären. Das Problem der Straflosigkeit für
Menschenrechtsverletzungen einschließlich der
Rekrutierung und des Einsatzes von Kindersol-
daten war Gegenstand der Resolution 1468 des
UN-Sicherheitsrats vom 20.3.2003. Hier müs-
sen nationale und internationale Anstrengun-
gen Hand in Hand gehen.11
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10 Siehe den Beitrag von Wolf-Christian Paes.

11 Siehe die Beiträge von Klaus Rackwitz und Marie-Madeleine Kalala.
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Die Kinder in der Demokratischen Republik
Kongo befinden sich schon seit langer Zeit in
einer besonders düsteren Situation, für die drin-
gend Lösungen gefunden werden müssen. Die
Rekrutierung und den Einsatz von Kindersol-
daten zu beenden, ist deshalb natürlich vor al-
lem ein Ziel an sich. Gerade das Beispiel DR
Kongo zeigt aber auch die Notwendigkeit, ande-
re, mehr strukturell bedingte Hintergründe ei-
nes Konflikts anzugehen, vor allem die Themen
Gerechtigkeit und Straflosigkeit. Es müssen die
Verbindungen zwischen ökonomischer Ausbeu-
tung sowie dem Handel mit Waffen auf der ei-
nen Seite und Menschenrechtsverletzungen auf
der anderen Seite systematisch bekämpft wer-
den. Wenn diese grundsätzlichen Fragen ange-
packt werden, wird dies letztlich auch positive
Auswirkungen auf die Kindersoldatenproble-
matik haben.

Neben den verschiedenen völkerrechtlichen
Bestimmungen, an die auch die DR Kongo durch
ihren Beitritt gebunden ist, verabschiedete der
Sicherheitsrat zahlreiche Resolutionen zur Si-
tuation im Kongo. So z.B. Resolution 1445 von
2002, die MONUC anweist, besonderen Wert
auf den Schutz sowie die Demobilisierung und
Reintegration von Kindersoldaten zu legen.

Die Existenz all dieser internationalen Be-
stimmungen und Vereinbarungen suggeriert
einen Konsens gegen die Rekrutierung und den
Einsatz von Kindersoldaten. Die Realität beson-
ders im Osten der DR Kongo ist allerdings im-
mer noch eine völlig andere.

Für Tausende von Kindersoldaten in der
DR Kongo ist die Rückkehr zu einer Art Norma-
lität nach Jahren des Krieges nicht mehr vor-
stellbar. Es fehlen Strukturen, um eine erneute
Rekrutierung von Kindern zu verhindern, falls
sie bereits demobilisiert wurden oder wegge-
laufen sind. Viele sind gezwungen, betteln oder
stehlen zu gehen oder kehren freiwillig zu ihrer
Miliz zurück. Andere haben Angst nach Hause
zu gehen, weil sie dort nicht mehr akzeptiert
werden, so wie die 16-jährige Natalia, die als
Soldatin oftmals missbraucht und vergewaltigt
wurde und daraufhin ein Baby bekam. Obwohl
sie das Kind nicht ernähren könne, erklärte sie
im Gespräch mit Vertretern von amnesty inter-
national, dass sie sich nicht nach Hause zurück-
traue.

Im folgenden sollen einige der Gruppierun-
gen genannt werden, die im Konflikt in der DR
Kongo Kindersoldaten einsetzen, ohne jedoch
Anspruch auf eine Vollständigkeit dieser Liste
zu erheben. Eine Abspaltung des ursprüngli-
chen Rassemblement congolais pour la démocra-
tie (RCD), die RCD-Goma, wurde durch Ruanda
unterstützt. Als diese Unterstützung im Jahr 2000
nachließ, führte die RCD-Goma in der Kivu-Pro-
vinz im Osten, besonders in ländlichen Gegen-
den verstärkte Rekrutierungen durch. Zwar leug-
nete die Gruppierung, die gewaltsame Rekru-
tierung von Kindersoldaten, jedoch interviewte
amnesty international zahlreiche Kinder aus
ihren Reihen, die zuerst in den örtlichen Bürger-
wehren und später in der regulären Miliz der

Jeremy Smith

Kindersoldaten im Kontext des Konflikts
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RCD-Goma dienen mussten. Eine andere Split-
tergruppe, die RCD-Mouvement de Libération
(ML) gab bei einem Treffen mit amnesty inter-
national im Juli 2003 an, Maßnahmen zur De-
mobilisierung von Kindersoldaten durchzufüh-
ren, rekrutierte dann aber mehreren Angaben
zufolge Kinder aus ihren eigenen Demobilisie-
rungszentren. Bei einem Besuch in einem solchen
Zentrum hatte der leitende Oberst der RCD-ML
selbst einen 13-Jährigen als Leibwächter bei sich.
In Demobilisierungszentren der Mayi-Mayi, ei-
ner losen Gruppierung verschiedener kongo-
lesischer Milizen, fand amnesty international
Kinder vor, die besonders intensiv indoktriniert
worden sein mussten, weiter in Formation mar-
schierten und angaben, dass sie weiterhin Sol-
daten sein wollten und nicht zu ihren Familien
heimkehren wollten, an die sie sich kaum erin-
nern könnten. Ein Beispiel ist der 13-jährige Jé-
rôme, der im Gespräch erklärte, dass er trotz al-
lem, was er als Soldat erleiden müsse, kein In-
teresse an einem zivilen Leben habe, da er sich
nicht verteidigen könne.

Die Konfliktsituation in Ituri wurde durch
ein hohes Maß an „freiwilliger Rekrutierung“
gekennzeichnet, was vielleicht durch die extre-
me Gewalt und Unsicherheit verursacht wurde,
bei der ethnische Zugehörigkeit instrumenta-
lisiert und zu einem Grund für massenhaftes
Töten von und durch Kinder gemacht wurde.
Gleichzeitig ist die Union de Patriotes Congolais
von Thomas Lubanga eine der Gruppierungen,
die der Idee der Demobilisierung ihrer Kinder-

soldaten mit der größten Ablehnung gegen-
übersteht.

Generell müssen die Demobilisierungsak-
tionen der verschiedenen Gruppierungen als
nicht besonders ehrlich bezeichnet werden, son-
dern sind mehr als pressewirksame Einzel-
aktionen inszeniert, ohne dass eine wirkliche
Abkehr von der Praxis Kindersoldaten einzu-
setzen stattfindet. Teilweise demobilisieren Mi-
lizen zwar Kinder, rekrutieren aber gleichzeitig
eine größere Anzahl neuer. Oder aber demobi-
lisierte Kinder sind in Wirklichkeit Gefangene,
die vorher einer anderen Gruppierung ange-
hört hatten.

Die Maßnahmen der Übergangsregierung
in Kinshasa zur Demobilisierung von Kindern
geschehen sicherlich in guter Absicht, können
allerdings nicht als sonderlich effektiv oder aus-
reichend bezeichnet werden. Die Regierung hat
einige Demobilisierungszentren für Kinder er-
richtet, die Teil der Regierungsarmee waren.
Einige dieser Kinder erhalten nach ihrer Ent-
lassung weitere Unterstützung durch NGOs in
und um Kinshasa, aber die Mehrzahl sitzt da-
nach buchstäblich auf der Straße mit all den
negativen Konsequenzen, die eine solche Situa-
tion nach sich ziehen kann.

Um diese Praxis wirklich zu beenden, müs-
sen noch viele weitere Schritte unternommen
werden sowohl auf nationaler Ebene als auch
von Seiten der internationalen Gemeinschaft.
Es muss international anerkannt werden, dass
die Rekrutierung und der Einsatz von Kinder-

in der DR Kongo
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soldaten ein Kriegsverbrechen darstellt, das sich
somit gegen die gesamte Völkergemeinschaft rich-
tet. Die Weltgemeinschaft trägt somit eine Ver-
antwortung und muss der Übergangsregierung
in der DR Kongo dabei helfen, die Situation zu
verbessern. Die Interimsregierung und die Re-
bellengruppen müssen ihrerseits über presse-
wirksame Scheindemobilisierungen hinaus ge-
hen. Es ist die Pflicht aller am Konflikt beteiligten
Parteien, Rekrutierung und Einsatz von Kindern
unter 18 Jahren als Soldaten sofort zu stoppen.
Die Übergangsregierung muss die Verantwort-
lichen ermitteln und dafür Sorge tragen, dass
diese strafrechtlich belangt werden. Die Staa-
tengemeinschaft muss beim Wiederaufbau ei-
nes funktionierenden Gerichtssystems helfen,
das keine Straffreiheit für Menschenrechtsver-
brechen zulässt. Auch die MONUC muss die Be-
lange von Kindersoldaten zu einem ihrer Haupt-
ziele machen. Dazu muss sie von den Vereinten
Nationen mit den nötigen Mitteln ausgestattet

werden. Alle am Konfliktparteien müssen MONUC
und NGOs Zugang zu Demobilisierungscamps
gewähren sowie Informationen über Kinder-
soldaten in ihren Reihen weitergeben. Sie müs-
sen mit den Akteuren der Völkergemeinschaft
zusammenarbeiten, um nachhaltige Programme
zur Demobilisierung und Reintegration von Kin-
dern zu entwickeln.

Zusätzlich zu dem Verbot von Kindersolda-
ten müssen Anstrengungen zur wirtschaftlichen
Entwicklung und zur Friedensbildung unternom-
men werden. Auch bei Wirtschaftsunternehmen
muss darauf geachtet werden, dass sie durch
ihre Interessen und Aktivitäten nicht für eine
Fortdauer des Konflikts sorgen.

Schließlich müssen alle regionalen Kräfte
und die internationale Staatengemeinschaft ih-
ren Einfluss auf alle Kriegsparteien nutzen, da-
mit die Problematik der Kindersoldaten sowie
die angesprochenen strukturellen Probleme des
Krieges endlich eine Lösung finden.
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Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) in
Den Haag besitzt zahlreiche Möglichkeiten aber
auch Grenzen bei der Verfolgung des Einsatzes
und der Rekrutierung von Kindersoldaten.

Immer wieder wird von einer zu geringen
finanziellen Ausstattung von Institutionen ge-
sprochen. Zum IStGH kann diesbezüglich ge-
sagt werden: Der Etat des Gerichtshofes beträgt
für das Jahr 2003 28 Millionen Euro und für
2004 ist ein Haushalt von 52 Millionen verab-
schiedet worden. Das erscheint zwar auf den
ersten Blick als beachtliche Summe, garantiert
aber noch keinen Erfolg. Einer der wichtigsten
Faktoren für den Erfolg ist natürlich die recht-
liche Basis. Deshalb ein Blick auf die zentralen
Vorschriften im römischen Statut.

Der Artikel 8 des Statuts beschreibt Kriegs-
verbrechen und zwar sowohl in internationalen
als auch in nationalen Konflikten. In Art. 8 (2)
(b) (xxvi) geht es um die Eingliederung oder das
Anwerben von Kindern unter 15 Jahren in die
regulären nationalen Streitkräfte oder der Ein-
satz solcher Kinder, um aktiv an Feindlichkei-
ten teilzunehmen. Dies wären also internatio-
nale Situationen, Kriege, in die mehr als ein
Staat verwickelt sind. Bei den Verhandlungen
zum Römischen Statut wurde die unterschiedli-
che, auch kulturell bedingte Auffassung zu Al-
tersgrenzen offenbar, so dass die Vorschrift im
Statut nur für Kinder unter 15 Jahren relevant
wird. Wenn man bedenkt, dass das Statut heute
von 92 Ländern ratifiziert und von 120 Ländern

unterzeichnet worden ist, dann ist das trotzdem
ein erheblicher Schritt. Die gleiche Vorschrift
gilt, wenn es sich um einen nationalen Konflikt
handelt. Im Art. 8 (2) (e) (vii) finden sich Vor-
schriften für Konflikte, die nur das Territorium
eines Landes betreffen. Dort ist dann das An-
werben oder Eingliedern von Kindern unter 15
Jahren in bewaffnete Gruppen ohne weitere Zu-
sätze unter Strafe gestellt, so dass insbesondere
auch Einheiten außerhalb der regulären Streit-
kräfte wie Guerillagruppen, lose Verbände oder
von außerhalb gesteuerte Einheiten von der Re-
gelung betroffen sind. Leider gibt es auch Ein-
schränkungen, wie in Art. 8 (2) (f), wo es heißt,
dass sich die genannten Bestimmungen für in-
terne Konflikte nicht auf Situationen beziehen,
die man als interne Störungen oder Spannungen
bezeichnen könnte. Das öffnet ein weites Feld
für die unterschiedlichsten Definitionen, wann
ein Konflikt wirklich darüber hinaus geht. Das
macht die Situation für die Strafverfolger sehr
komplex, denn es gilt auf der einen Seite das
Recht durchzusetzen, auf der anderen Seite müs-
sen schwierig abzuwägende Tatbestandsmerk-
male geprüft werden. Dies ist ohne eine genaue
Detailkenntnis des betroffenen Gebietes nicht
machbar und dabei muss auch die Geschichte,
Kultur und vieles andere mehr in die Arbeit ein-
bezogen werden. Im Hinblick auf Guerillaaus-
einandersetzungen gilt aber, dass die Strafbar-
keit eindeutig dann greift, wenn es sich um Kon-
flikte zwischen Kräften der Regierung und auf-
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ständischen Rebellengruppen handelt, d.h. Si-
tuationen, in denen Rebellen aktiv eine gewähl-
te und im Amt befindliche Regierung angreifen,
wie es beispielsweise in Südamerika zu beob-
achten ist. In einem solchen Fall wären die Be-
stimmungen des Römischen Statutes auch wirk-
sam, wenn die Spannungen nicht ein größeres
Ausmaß annehmen.

Die verschiedenen Formen eine Straftat zu
begehen sind im Artikel 25 des Statuts enthal-
ten. Insgesamt kennt das Statut sechs, entschei-
dend ist aber, dass neben der Täterschaft das
Eingliedern oder Anwerben von Kindern als Sol-
daten einen Straftatbestand darstellt, auch wenn
diese nicht aktiv in Kampfhandlungen oder gar
zu Tötungen eingesetzt werden. Darüber hinaus
kann dies in der Begehung direkt oder mittelbar
geschehen, wie auch in der Form der Anstiftung
und Beihilfe. Ausdrücklich erwähnt werden auch
die Bereitstellung der Mittel, also die Finanzie-
rung solcher Aktivitäten. Das Römische Statut ist
hier also sehr genau. Wie schon erwähnt, deckt
die Strafbarkeit der Rekrutierung von Kinder-
soldaten nicht die gesamte Altersspanne ab, an-
dere völkerrechtliche Regelwerke gehen da wei-
ter und schließen auch Kinder zwischen 15 und
18 Jahren mit ein. Obwohl das Römische Statut
hier ein erster Schritt in die richtige Richtung
ist, ergibt sich zusammen mit dem Artikel 26,
der besagt, dass das Gericht keine Jurisdiktion
über Personen unter 18 Jahren hat, eine ent-
scheidende Regelungs- und Strafbarkeitslücke
zwischen dem vollendeten 15. und dem vollen-
deten 18. Lebensjahr. Das Anwerben und der
Einsatz solcher Jugendlicher ist nicht strafbar
nach dem Römischen Statut und auch die Ju-
gendlichen können, wenn sie echte Kriegsver-
brechen begehen, nicht verfolgt werden. Sicher
sind sich viele Staaten dieser Regelungslücke
bewusst und so wird das Thema wohl erneut
verhandelt werden, wenn das Römische Statut
in sechs Jahren noch einmal durch die Vertrags-
staaten überarbeitet werden soll. Dabei werden
dann auch andere Regelungen, die im Zusatz-
protokoll zur Kinderrechtskonvention eine Rol-
le spielen, ebenso wie die Debatten um „straight
eighteen“ eine Rolle spielen. Dies wird sich dann

hoffentlich auch in einem solchen Statut wider-
spiegeln. Denn zur Zeit kann der IStGH auch
dann nicht tätig werden, wenn sich ein Staat zu
Regelungen verpflichtet hat, die über die Be-
stimmungen des Statuts hinausgehen. Hier kann
momentan nur der betreffende Staat selbst straf-
rechtlich aktiv werden.

Womit beginnen nun die Verfahren vor dem
Internationalen Strafgerichtshof? Es gibt gemäß
Artikel 13 insgesamt drei Auslöser für Untersu-
chungen und Ermittlungen. Das sind erstens ein-
mal Situationen, die von einem Vertragsstaat un-
terbreitet werden (Artikel 13 a, 14). Das wäre
also so etwas wie eine Strafanzeige durch einen
der Mitgliedstaaten, was bisher noch nicht ge-
schehen ist. Das sind zum Zweiten Situationen,
die durch den Sicherheitsrat der Vereinten Natio-
nen unterbreitet werden (Artikel 13 b), was auch
noch nicht geschehen ist, denn sie würde in je-
dem Fall eine Beteiligung der Amerikaner und
anderer ständiger Mitglieder des Weltsicherheits-
rates mit Vetomacht erfordern, die noch nicht
Vertragsstaat sind und dem Gericht zumindest
momentan ablehnend gegenüber stehen. Des-
wegen ist die wahrscheinlichste Möglichkeit,
die, dass der Ankläger Ermittlungen aus eige-
nem Antrieb vornimmt, proprio motu, wie es im
Statut in Art. 15 heißt. Wenn der Chefankläger
also Informationen von Vertragsstaaten, von
Nichtregierungsorganisationen wie amnesty
international, Human Rights Watch oder zwi-
schenstaatlichen Organisationen wie den Ver-
einten Nationen bekommt, die er für stichhaltig
erklärt, kann er die Vorverfahrenskammer an-
weisen, eine volle gerichtliche Untersuchung zu
autorisieren. Entscheidend ist, dass nach Arti-
kel 15 (3) bereits in einem solch frühen Stadium,
in dem noch nicht klar ist, ob überhaupt ermit-
telt, geschweige denn ob später angeklagt wird,
die Opfer solcher Verbrechen beim Gericht vor-
stellig und vom Gericht gehört werden können,
allerdings nur am Sitz des Gerichts. Dies würde
dann auch für Kindersoldaten zutreffen, die
sich deshalb in einer Opferrolle befinden, weil
ja eben nicht ihre Tätigkeit und ihr Mitwirken in
Kriegen bestraft wird, sondern die Täterschaft
derjenigen, die sie in diese Situation hineinbrin-
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gen. So kann auch die Stimme von Kindern ent-
scheidend für die Frage sein, ob in einer Situa-
tion ermittelt werden soll oder nicht.

Eine reguläre Ermittlung findet dann statt,
wenn das nationale Recht keine entsprechende
eigene Strafverfolgung leisten kann. Der IStGH
ist also nicht das Gericht in erster Instanz, denn
der Artikel 17 des Statuts legt eindeutig fest,
dass das Gericht nur dann zuständig wird, wenn
nationale Systeme entweder unfähig oder unwil-
lig sind, die Straftaten selbst zu verfolgen oder
anzuklagen. Ob dies der Fall ist, wird durch die
Richter der Vorverfahrenskammer entschieden.
Dabei ist es wichtig, dass das Römische Statut
alle Vertragsstaaten verpflichtet, mindestens
gleichlautende Strafvorschriften wie das Statut
sie enthält, in nationalem Recht zu verankern.
Nachdem dies ein Prozess ist, der die nationale
Gesetzgebung unter Umständen stark beein-
flusst, kann es eine Weile dauern, soll aber im
Prinzip die Staaten ermuntern, ihre Rechts-
kultur so zu verändern, dass schließlich Ver-
brechen, wie sie das Statut kennt, irgendwann
überall auf der Welt auch in nationalen Syste-
men geahndet werden. Nur dies würde ein wirk-
liches Ende der Straflosigkeit bedeuten, stellt aber
gleichzeitig einen langwierigen und schwieri-
gen Prozess dar, bei dem Staaten oft mit sehr
alten Traditionen, wie der Unantastbarkeit von
Herrschern brechen müssen.

Die Ermittlung durch die Anklagebehörde
erfolgt nach Artikel 54 des Statuts. Der Anklä-
ger soll nicht in erster Linie Täter überführen,
sondern die Wahrheit ermitteln, hat also ein
Mandat zur Aufklärung des Sachverhalts. Weil
das Gericht von Den Haag aus nur sehr schwer

international ermitteln kann, zeigt das Römi-
schen Statut hier zwei Möglichkeiten auf. Ent-
weder wird das Land, in dem sich der Zeuge
befindet oder sich die Situation zugetragen hat,
auf diplomatischem Wege gebeten, ein Rechts-
hilfeersuchen zu erledigen. Somit ist der Anklä-
ger bei Ermittlungen auf die Kooperation von
Staaten angewiesen. Wenn der Ankläger also
einen Zeugen in einem anderen Land als dem
Land des Tatorts vernehmen will, muss auch
dieser Staat Vertragsstaat sein und ein Rechts-
hilfeersuchen erledigen. Diese Rechtshilfeersu-
chen werden nach dem Recht des ersuchten
Staates erledigt. Oder aber die Vorverfahrens-
kammer autorisiert den Ankläger, gegen oder
ohne den Willen selbst Ermittlungen auf dem
Gebiet des betroffenen Vertragsstaates durch-
zuführen, wenn dieser unwillig oder unfähig ist,
dem Ersuchen nachzukommen. Das Problem
dabei ist aber, dass die Ermittler sich selbst nur
unzureichend schützen können und, weil der
Gerichtshof nicht direkt innerhalb des Systems
der Vereinten Nationen steht, deshalb nicht
automatisch mit Peacekeepingmissionen wie
MONUC verbunden sind. Zwar besitzt das Rö-
mische Statut im Artikel 87 (6) eine Regelung,
die besagt, dass man auch auf andere Formen
der Zusammenarbeit als auf Rechtshilfeersuchen
zurückgreifen kann, also auch auf die Infrastruk-
tur von Friedensmissionen. Aber ein Abkom-
men z.B. mit MONUC müsste dann auch Teil des
MONUC-Mandates selbst sein. Und die Unter-
stützung internationaler Strafgerichtsbarkeit
wird momentan bei solchen Mandaten oft noch
nicht ausdrücklich mitaufgenommen.
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wenn nationale Systeme entweder un-
fähig oder unwillig sind, die Straftaten
selbst zu verfolgen oder anzuklagen. »
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Die tiefer liegenden Ursachen für den Einsatz
von Kindersoldaten werden durch die Prolife-
ration von Kleinwaffen sehr begünstigt. Eine
Kalaschnikow beispielsweise wiegt nur drei Kilo-
gramm und kann daher auch schon von kleinen
Kindern getragen und eingesetzt werden. Von
daher ist die Verbreitung und der Handel von
kleinen und leichten Waffen in Afrika eindeutig
im Zusammenhang mit der Kindersoldatenpro-
blematik, auch in der DR Kongo, zu sehen.

Während die internationale Rüstungskon-
trolldiskussion gerade nach dem 11. September
2001 stark von der Frage nach Massenver-
nichtungswaffen bestimmt worden ist, werden in
den klassischen Konflikten in Afrika die meisten
Opfer durch handelsübliche Handfeuerwaffen
hervorgerufen. Auch für die Demokratische Re-
publik Kongo trifft zu: das gefährlichste „Mas-
senvernichtungssystem ist der männliche Ju-
gendliche ausgestattet mit einem Kalaschnikow-
Sturmgewehr“.12

Bei der Frage, weshalb Kleinwaffen so popu-
lär sind, können vor allem vier Charakteristika
bestimmt werden, die den Einsatz dieser Waf-
fen vor allem für Guerillaarmeen attraktiv ma-
chen. Zum Ersten sind Kleinwaffen ausgespro-
chen billig. Der Preis variiert zwar je nach Land
und Region, aber in Uganda lag beispielsweise
im Jahre 1999, also zum Höhepunkt der Krise

und der Involvierung von ugandischen Truppen
in Kongo der Schwarzmarktpreis einer Kalasch-
nikow beim Preis von einer Ziege. Für eine Gue-
rillaarmee, die Zugang zu Bodenschätzen wie
Diamanten, Coltan oder Edelhölzern hat, ist es
daher relativ einfach ein solches Waffensystem in
großer Zahl zu kaufen, was bei Geschützen, Flug-
zeugen oder gar Helikoptern wesentlich schwieri-
ger wäre. Zum Zweiten sind Kleinwaffen zumeist
einfach zu bedienen, leider im wahrsten Sinne des
Wortes „kinderleicht“. Man muss nicht besonders
gut ausgebildet sein oder große körperliche Kraft
haben, um mit diesen Waffen eine große Feuer-
kraft zu entwickeln. Das Prinzip eines automa-
tischen Gewehres ist nicht so sehr die Präzision,
sondern die Schussgeschwindigkeit. Solange ge-
nug Munition vorhanden ist, und die Richtung des
Feindes grob gehalten wird, kann mit diesen
Waffen trotzdem großer Schaden angerichtet
werden. Zum Dritten sind sie sehr leicht zu trans-
portieren. Auch ein Infanterist, ein Kindersoldat,
kann diese Waffen selbst tragen. Andere Trans-
portmittel sind zum Beispiel bei der Infrastruktur
im Ostkongo auch gar nicht möglich. Zum Vier-
ten sind Kleinwaffen sehr leicht zu erhalten.
Wenn sie nur regelmäßig geölt werden, kann
eine Kalaschnikow oder ein vergleichbares ame-
rikanisches oder deutsches Sturmgewehr unter
Umständen 40 Jahre lang halten.

Wolf-Christian Paes

Kleinwaffen und der Einsatz von Kindersoldaten
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Zur Beantwortung der Frage, wo diese gan-
zen Waffen herkommen, muss ein Blick auf die
Dynamik des internationalen Waffenhandels
ge-worfen werden. Denn obwohl die verschie-
denen Rebellengruppen in der DR Kongo in der
Vergangenheit von den Nachbarländern aus
von verschiedenen Seiten unterstützt worden
sind, gibt es ja in Afrika kaum Länder, die selbst
schwierig einzugreifen, weil es sich um Binnen-
geschäfte handelt.

Ein wichtiger Faktor, der den Waffenhandel
gerade in Afrika fördert ist, dass seit Anfang der
neunziger Jahre die Anzahl der Fluggesellschaf-
ten, die mit kleineren Flugzeugen Geschäfte in
Afrika machen, dramatisch angestiegen ist. Er-
leichtert werden diese Waffenlieferungen durch
eine fast vollständig fehlende Luftraumüberwa-
chung im Afrika südlich der Sahara. Bei einem
Flug von den Vereinigten Arabischen Emiraten
nach Sambia beispielsweise ist es ohne weite-
res möglich eine Zwischenlandung in Kigali oder
Goma zu machen und dort Waffen zu entladen,
ohne dass dies nachprüfbar wäre. Viele dieser
Fluggesellschaften haben ihren Heimatfughafen
nach wie vor in Oostende und anderen europäi-
schen Städten. Obwohl man sich in der EU seit
Jahren bemüht, die Richtlinien für Waffenex-
porte zu harmonisieren, ist Oostende nach wie
vor eine der europäischen Drehscheiben für die-
se Art von Geschäften. Die Waffen selbst kommen
oft aus Osteuropa, z.B. aus Rumänien, Bulgari-
en und Belarus.

Zwar ist es nach internationalem Recht
notwendig, bei internationalen Waffenkäufen
Endnutzerzertifikate beizubringen, die von ei-
ner souveränen legitimen Regierung stammen,
so dass Rebellengruppen normalerweise solche
Käufe verwehrt bleiben. In aller Regel gibt es
aber befreundete Regierungen, die aus Gefällig-
keit solche Endnutzerzertifikate ausstellen.

Die meisten Gruppierungen in der DR Kon-
go bekommen die Waffen inzwischen nicht mehr
von anderen Regierungen gestellt, sondern sind
jetzt darauf angewiesen ihre Waffen selbst zu
bezahlen. Meistens geschieht die Bezahlung über
Rohstoffe wie Gold, Diamanten, Coltan, Edelhöl-
zer und Kupfer. Der Fluss dieser Rohstoffe ist

inzwischen von den Vereinten Nationen unter-
sucht worden. Die ökonomische Seite des Kon-
flikts ist keineswegs isoliert zu betrachten, son-
dern es gibt hier eine Reihe von Verquickungen
mit der gesamten übrigen Welt. Die internatio-
nale Diskussion muss deshalb noch sehr viel
stärker auf die Frage zu sprechen kommen, wie
man diese Ströme von Waffen auf der einen Seite
und den Handel mit den betreffenden Rohstoffen
auf der anderen Seite unterbrechen kann.

Zu den Instrumenten mit denen der beschrie-
bene Kreislauf unterbrochen werden kann, gehö-
ren natürlich Sanktionen, die aber ein sehr zwei-
schneidiges Schwert sind, wie nicht zuletzt das
Beispiel Irak im letzten Jahrzehnt gezeigt hat.
Dennoch können Sanktionen, wenn sie denn
zielgerichtet sind und sich nicht gegen ein Land
per se wenden, sondern gegen bestimmte Gü-
ter, eine bedeutende Wirkung entfalten. Ent-
scheidend ist natürlich, dass sie rechtzeitig und
universal angewendet werden und vor allem,
dass sie auch durchgesetzt werden können. Zu
häufig werden Sanktionsregime vom Sicher-
heitsrat oder auch von der EU lediglich erklärt,
aber nicht umgesetzt. Das ist zwar in einem Fall
wie dem Kongo auch sehr schwierig angesichts
der Geographie mit unübersichtlichen Grenzen
und der schlechten Infrastruktur, meist fehlt
aber auch der politische Wille.

Ein weiteres Instrument stellen Finanz-
sanktionen dar, ein Instrument, dass nach dem
11. September 2001 im Zusammenhang mit Al
Quaida größere Aufmerksamkeit gefunden hat.
In diesen Fällen bemüht man sich Bankkonten
zu identifizieren, die von bewaffneten Gruppen
zum Geldtransfer und zur Geldwäsche benützt
werden. Besonders durch den Druck der USA
gibt es für solche Initiativen weltweit eine Mehr-
heit, so dass es schwieriger geworden ist inter-
national Geld zu waschen.

Faktoren, die zunehmend an Bedeutung ge-
winnen, sind Konsumentenboykotts gegenüber
gewissen Gütern, die Abnehmer in den Industrie-
nationen finden und dort auch von Privatkun-
den gekauft werden, wie das z.B. bei Diamanten
der Fall ist. Dort gab es bereits eine Kampagne,
die auch eine gewisse Wirkung gezeigt hat.
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Das so genannte Naming and Shaming ist
ein weiteres Instrument, das erstaunlich effek-
tiv ist. In diesem Zusammenhang sind die ver-
schiedenen UN-Berichte über Plünderungen von
Rohstoffen im Kongo zu nennen. Den meisten
Kriegsherren ist es nicht ganz egal, was die rest-
liche Welt von ihnen denkt, wie z.B. die Diskus-
sionen im ugandischen Parlament nach der
Veröffentlichung des ersten dieser Berichte vor
einigen Jahren gezeigt hat.

Wichtig wäre es darüber hinaus, einen Ver-
haltenskodex für europäische oder westliche
Unternehmen zu entwickeln, die in Kriegs- und
Krisengebieten operieren und der von diesen
dann auch eingehalten wird.

Zuletzt muss noch mehr hinsichtlich der
Frage der Verfügbarkeit von Waffen auf den Welt-
märkten getan werden. Einige wichtige Schritte
dazu sind bereits unternommen worden, ge-
rade innerhalb der Europäischen Union gibt es
einige sehr positive Entwicklungen, was die
Exportkoordination angeht. Das Problem ist
aber mehr die große Anzahl von Waffen, die
bereits in Umlauf ist und weniger die, die heute
in Deutschland oder in Belgien hergestellt wer-
den. Diese Waffen sind in der Regel viel zu teuer
für Konflikte wie dem in der DR Kongo. Es han-
delt sich mehr um jene Waffen, die von Konflikt
zu Konflikt weitergeleitet werden, oder die in
Ländern wie Pakistan in Lizenz produziert wer-
den und damit keinen europäischen Exportkon-
trollen unterliegen.

31
D

 I 
S 

K
 U

 S
 S

 I 
O

 N

» […] Den meisten Kriegsherren ist es
nicht ganz egal, was die restliche Welt
von ihnen denkt, wie z.B. die Diskus-
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nach der Veröffentlichung des ersten
dieser Berichte vor einigen Jahren ge-
zeigt hat. »
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Der jetzigen Regierung der Demokratischen Re-
publik Kongo ist es sehr wichtig, über die Situa-
tion der Kindersoldaten zu informieren und
über die Maßnahmen zu sprechen, die diese Re-
gierung gegenüber diesem schwerwiegenden
Problem bereits ergriffen hat.

Bereits seit kurz nach der Unabhängigkeit
ist die DR Kongo Opfer von Unruhe und Bürger-
krieg gewesen. Der Einsatz von Kindersoldaten
ist aber ein relativ neues Phänomen, vor allem
in dieser Größenordnung. In den letzten Jah-
ren war die Situation von Kindern besonders
schlimm, weil sie für die verschiedenen bewaff-
neten Verbände rekrutiert wurden. Ein Phäno-
men, das dramatische Folgen für die betroffe-
nen Kinder hat. Leider ist es nicht möglich, ge-
naue Zahlenangaben zu machen, auch wenn
immer wieder die Zahl 30.000 genannt wird.
Wenn man über dieses Thema spricht, muss
man auf jeden Fall den zeitlichen Kontext im Auge
behalten. Die Berichte von amnesty internatio-
nal beziehen sich auf die Zeit vor der Übergangs-
regierung, die erst seit Juli 2003 im Amt ist. Die
jetzige Regierung in Kinshasa rekrutiert keine
Kinder mehr.

Obwohl ein großer Teil der Kinder mit Ge-
walt rekrutiert wurde, gab es auch andere, die
sich freiwillig gemeldet haben, um ihr eigenes
wirtschaftliches Überleben oder das ihrer An-
gehörigen zu sichern. Was diese Kinder erlebt
haben, kann als mehr als katastrophal bezeich-
net werden. Ihre Situation ist bereits sehr genau
beschrieben worden, obwohl es noch viele ande-
re Grausamkeiten gegeben hat, die hier in die-
sem Zusammenhang nicht genannt worden sind.

Die Rekrutierung und der Einsatz von Kindern
als Soldaten in der Demokratischen Republik
Kongo ist jedoch nicht auf ein fehlendes gesetz-
liches Rahmenwerk zum Schutz der Kinder zu-
rückzuführen. Als das Phänomen 1996 zum ers-
ten Mal auftrat, war die DR Kongo bereits Mit-
gliedstaat der Genfer Konventionen von 1949
und der Zusatzprotokolle von 1977. Zudem hat-
te sie die Kinderrechtskonvention von 1989 ra-
tifiziert. Aufgrund dieser Verträge existierte
bereits ein Verbot, Kinder unter 15 Jahren zu
rekrutieren. Nachdem man sich immer mehr
der Risiken und Folgen des Einsatzes von Kinder-
soldaten für Afrika und für die DR Kongo bewusst
wurde, organisierte das Ministerium für Men-
schenrechte mit Unterstützung des Staatschefs
im Dezember 1999 in Kinshasa ein Internatio-
nales Forum zur Demobilisierung und Wieder-
eingliederung von Kindersoldaten. Die aus dem
Forum hervorgegangenen Empfehlungen flos-
sen ein in eine Präsidentielle Verordnung über
Demobilisierung und Reintegration von zu schüt-
zenden und verwundbaren Gruppen innerhalb
der kämpfenden Einheiten, darunter die Kinder-
soldaten. Später kam es außerdem zur Ratifi-
zierung des Zusatzprotokolls zur Kinderrechts-
konvention, wodurch das Mindestalter für eine
Rekrutierung auf 18 Jahre heraufgesetzt wur-
de. Im März 2001 wurde auch die Afrikanische
Charta über die Rechte und das Wohlergehen
des Kindes ratifiziert, die ebenfalls den Einsatz
von Kindersoldaten verbietet. Zuletzt wurde am
30. März 2002 das Statut von Rom zur Errich-
tung eines Internationalen Strafgerichtshofs
durch die DR Kongo ratifiziert.
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Das Ziel der Übergangsregierung in der DR
Kongo kann nur erreicht werden, wenn all diese
existierenden Bestimmungen auch umgesetzt
werden. Die Regierung muss jetzt diese wichti-
ge Aufgabe bewältigen. Sie versucht nach und
nach die internationalen Bestimmungen in na-
tionales Recht umzusetzen. Die Übertragung
dieser Normen muss Schritt für Schritt und in
harmonischer Weise vonstatten gehen. Die Mili-
tärgesetzgebung enthält bereits einige Regelun-
gen des Statuts von Rom. Jedoch ist das noch
nicht genug, nun müssen sie auch in die Straf-
gesetzgebung übertragen werden.

Aus den Gesetzen müssen jegliche Bestim-
mungen entfernt werden, die den Tätern, unge-
achtet deren Rang, Immunität gewährt. Falls
diese ein Verbrechen nach der Definition des
Römischen Statuts oder der zum Zeitpunkt des
Verbrechens gültigen nationalen Gesetzgebung
begangen haben, müssen sie vor Gericht zur Re-
chenschaft gezogen werden können. Einen weite-
ren Fortschritt in unseren Gesetzen erreichte die
Übergangsregierung, indem sie den Eintritt von
unter 18-Jährigen sowohl in die Streitkräfte als
auch in die Polizei sowie deren Beteiligung an
Kampfhandlungen verboten hat. Die gegenwär-
tige Regierung hat somit bereits Wichtiges ge-
leistet. Das neue Arbeitsrecht enthält das Ver-
bot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit
und somit auch der Rekrutierung von Kinder-
soldaten. Im Moment ist die Rekrutierung von
Kindern noch kein Verbrechen im Sinne des
Strafgesetzbuches. Allerdings ist Kindesentfüh-
rung sowie Sklaverei, gerade auch von Frauen
offiziell ein Verbrechen. Das neue Arbeitsrecht
sieht darüber hinaus die Einrichtung eines na-
tionalen Komitees zur Bekämpfung der schlimm-
sten Formen der Kinderarbeit vor.

Natürlich besitzt die Übergangsregierung
angesichts der katastrophalen Lage im Land
noch nicht die volle Effizienz einer funktionie-
renden Staatsverwaltung. Insbesondere sind
Mittel zur Kontrolle der Regierungsgewalt von-
nöten. Es gibt noch mehrere sich mit Waffenge-
walt widersetzende Fraktionen. Die verschie-
denen Kräfte müssen in eine einzige Armee und
eine einzige Polizei eingegliedert werden. Die
Wiedervereinigung des Landes, einschließlich
Verwaltung, Umstrukturierung der Polizei und
der Armeen, muss im Namen des Friedens und

aller Kinder geschehen. Eine Entscheidung für
den Frieden muss getroffen werden, um die
Waffen zum Schweigen zu bringen.

Gerechtigkeit muss auch für die Personen
gelten, die sich in Machtpositionen befunden
haben, aber es ist fraglich, wann das erreicht
werden kann. Die Ständige Kommission zur
Reform des Rechts hat soeben im Auftrag der
Regierung ein Projekt abgeschlossen, das Ver-
änderungen einiger Bestimmungen des Straf-
rechts, der Strafprozessordnung, der Gerichts-
ordnung, des Militärstrafrechts und der Militär-
rechtsordnung vorsieht, um den Bestimmungen
des Romstatus gerecht zu werden. Dies ist gleich-
zeitig ein Zeichen für die Bereitschaft der Regie-
rung, mit dem Internationalen Strafgerichtshof
zusammen zu arbeiten. Das Projekt sieht fol-
gende Bestimmungen vor: strafrechtliche Ver-
folgung und Verhinderung von Verbrechen, die
im Romstatut vorgesehen sind, u.a. die Rekru-
tierung von Kindern als Kriegsverbrechen; eine
Festlegung der Prozessordnung; eine Kompe-
tenzzuweisung, welcher Teil der Gerichtsbar-
keit zuständig für solche Verbrechen ist; die
Organisation der Kooperation mit dem IStGH.
Dieses Projekt zur Gesetzesänderung ist Aus-
druck des erklärten Willens der Regierung, das
Phänomen Kindersoldaten zu bekämpfen. Ein
entsprechender Gesetzestext soll in den nächs-
ten Monaten vom Parlament verabschiedet und
vom Präsidenten freigegeben werden.

Die Regierung hofft, die Milizen zu entwaff-
nen und den Rechtsstaat im ganzen Land wie-
derherzustellen. Die Bilanz des Einsatzes von
Kindersoldaten ist erschreckend. Viele Kinder
haben es nicht überlebt. Die Verluste haben
sehr unterschiedliche Ursachen. Sie wurden
Opfer des Alltags im Militär und sind an den
Misshandlungen zugrunde gegangen. Sie lei-
den unter psychischen Traumata, von denen sie
sich nicht mehr erholen werden. Das ist unter
anderem das Resultat des Drogenkonsums, der
sie dazu gebracht hat, schreckliche Taten zu
begehen. Das ging soweit, dass Kinder dazu
gezwungen wurden, jemandem eine Hand ab-
zuhacken und sie vor den Augen dieser Person
aufzuessen. Solche Grausamkeiten müssen ein
und für alle Male aufhören. Die Kinder wurden
aus ihrer natürlichen Umgebung herausgerissen
und es wurde ihnen unter anderem ihr Recht auf
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Schulbildung vorenthalten. Viele Schulen stan-
den leer, auch aus Angst, dort rekrutiert zu wer-
den. Die Verantwortlichen für diese Taten müs-
sen zur Rechenschaft gezogen werden und es
muss Wiedergutmachung geleistet werden. Hier
ist eine repressive Politik vonnöten. Aber dies
ist nur in einer vollständig befriedeten Nation
möglich. Die Übergangsphase muss bewerk-
stelligt werden, damit die Wiedervereinigung
des Landes und die Wiederherstellung der staat-
lichen Autorität im gesamten Land ermöglicht
werden. Nur unter diesen Bedingungen kann
jene Sicherheit entstehen, die für eine funktio-
nierende Gerichtsbarkeit vonnöten ist.

Dazu bedarf es einer erhöhten Zusammen-
arbeit mit MONUC und mit dem Hochkommissar
der Vereinten Nationen für Menschenrechte.
Die Wiederherstellung des Gerichtssystems muss
beschleunigt werden. Leider können die Bestim-
mungen des Römischen Statuts nicht rückwir-
kend angewandt werden, denn der Krieg hat ja
schon weit vor Juli 2002 begonnen. Deshalb wäre
ein Strafgerichtshof für die DR Kongo nach dem
Vorbild derer für Jugoslawien und Ruanda wün-
schenswert. Der Präsident der DR Kongo hat die-
se Forderung erst neulich vor der 58. Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen wiederholt.
Auf der anderen Seite könnte ein solcher Ge-
richts-hof die Bemühungen zur nationalen Versöh-
nung unterminieren, die absolut notwendig ist.

Zu den Strategien, die die kongolesische
Regierung zur Beendigung des Kindersolda-
tentums vorsieht, gehören neben der Präven-
tion vor allem die Lösung der bestehenden Pro-
bleme. Dazu muss in erster Linie der Krieg be-
endet werden. Anstrengungen für den Frieden
sollten verstärkt über einen innerkongolesischen
Dialog laufen.

Daneben hat die Regierung ihre Bemühun-
gen verstärkt und ist dabei, einen nationalen
Plan zur Demobilisierung auszuarbeiten, der
das gesamte Staatsgebiet einbeziehen soll. Er
enthält verschiedene Komponenten mit Ent-
waffnungs-, Demobilisierungs-, Kantonierungs-
und Reintegrationsprogrammen für ehemalige
Kindersoldaten. Zur Umsetzung wurde vor kur-
zem eine interministerielle Kommission einge-
setzt, in der das Verteidigungsministerium, das
Menschenrechtsministerium, das Solidaritäts-

ministerium und das Sozialministerium vertre-
ten sind. Während der Test- und Ausarbeitungs-
phase des Demobilisierungsprogrammes wur-
den eine Reihe von Untersuchungen und Studi-
en durchgeführt und bisherige Erfahrungen
ausgewertet. Eine erste Demobilisierungswelle
im Jahr 2001 umfasste 300 Kindersoldaten.
Später wurden 15 Kinder in Kananga demobi-
lisiert und noch einmal 39 Kinder in Kananga
im September 2003. Zur Wiedereingliederung
ist eine Kantonierung dieser Kinder in einem
Durchgangs- und Orientierungszentrum von-
nöten, um eine medizinische, psychische und
soziale Betreuung vor der Familienzusammen-
führung zu gewährleisten. Das Rote Kreuz leis-
tet einen Beitrag bei dieser Familienzusammen-
führung. Die Kinder aus der ersten Demobili-
sierungswelle haben diese Phase, inklusive ei-
nes berufsvorbereitenden Trainings, bereits
hinter sich und erwarten jetzt nur noch die
Rückkehr in ihre Familien.

Insgesamt kann gesagt werden, dass die
Menschenrechtssituation in der Demokratischen
Republik Kongo immer noch schlecht ist, das ist
am Ende eines Krieges auch wenig verwunder-
lich. Nach wie vor werden Frauen vergewaltigt.
Dies geschieht durch bewaffnete Gruppen, die
nichts besonderes dabei finden, eine Frau zu
vergewaltigen. Diese Frauen sind genauso trau-
matisiert wie die Kindersoldaten. Hinzu kom-
men andere Brutalitäten und Gewalttätigkeiten.
Es gibt noch keine Kontrolle und vielerorts ist das
soziale Gefüge zerbrochen. Angesichts der enor-
men Mittelknappheit ist es für die Regierung
sehr schwierig, Reformen durchzuführen. Da-
her ist internationale Unterstützung absolut not-
wendig, auch durch die deutsche Regierung. Die
Völkergemeinschaft hat sich sehr lange Zeit gelas-
sen, zu reagieren. Sie trägt eine gewisse Mitver-
antwortung und hat sogar eine Art Komplizen-
rolle inne. Multinationale Unternehmen und auch
Regierungen haben die Versorgung mit Waffen
und den Einsatz von Kindersoldaten gefördert;
die Frachter, die die Waffen abgeladen haben,
sind voller Rohstoffe zurückgekehrt. Es gibt eine
kollektive Verantwortung; und wenn sie nur da-
her rührt, dass man die Augen verschlossen und
gezögert hat, zu reagieren. Denn das Phänomen
„Kindersoldaten“ besteht bereits seit 1996.
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An der Podiumsdiskussion beteiligten sich ne-
ben den Referenten, der oben aufgeführten Bei-
träge, auch Karin Kortmann, MdB, Mitglied des
Menschenrechtsausschusses und des Ausschus-
ses für wirtschaftliche Zusammenarbeit sowie
Harro Adt, Beauftragter für Afrikapolitik im Aus-
wärtigen Amt.

In der ersten Runde wurde vom Moderator
der Diskussion Tobias Debiel besonders die
Frage der internationalen Verantwortung auf-
gegriffen, sowohl für Krieg und Genozid im
Kongo als auch dafür, wie multinationale Un-
ternehmen, die gegen die OECD-Richtlinien ver-
stoßen haben, zur Rechenschaft gezogen wer-
den könnten. Was macht das deutsche Parla-
ment und die Bundesregierung, um Verantwort-
lichkeit zu zeigen und den Friedensprozess zu
unterstützen?

Frau Kortmann wies diesbezüglich darauf
hin, dass bereits 1999 von der jetzigen Regie-
rung ein erster Antrag zum Thema Kindersol-
daten ins Parlament eingebracht wurde und
dabei auch wesentliche Forderungen bzgl. des
Themas Kleinwaffen, des Zusatzprotokolls zur
Kinderrechtskonvention und der entwicklungs-
politischen Dimensionen von Demobilisierung
und Reintegration gestellt wurden. Leider sei
davon aufgrund begrenzter Handlungsmög-
lichkeiten des Parlaments wenig umgesetzt wor-
den. „Außerdem wurden die Rüstungsexportkri-
terien verändert und Wert auf einen stärkeren
menschenrechtlichen Aspekt gelegt, bei der Fra-
ge, wohin geliefert wird. Ähnliches gilt bei den
Reformen bzgl. der Hermes-Bürgschaften, die
wir durchgeführt haben. Aber wenn es um das
Verursacherprinzip geht, um die Verantwor-

tung der internationalen Staatengemeinschaft,
dann muss an erster Stelle die Bekämpfung des
internationalen Kleinwaffenhandels stehen. Wir
wissen dass das G3-Gewehr von Heckler und
Koch nach der russischen Kalaschnikow das
am  meisten  benutzte  Sturmgewehr  ist.  Die
Verantwortung ist hier groß, weil nach wie vor
nicht geklärt ist, welche Proliferation es gibt
und wie die Endverbleibsklausel angewendet
wird.“ Deshalb habe die Bundeswehr z.B. letz-
tes Jahr 58.000 ausrangierte G3-Gewehre öf-
fentlich zerstört. International müsse eine Ver-
schärfung des privaten Waffenbesitzes, ähnlich
wie in Deutschland durchgesetzt werden.
Entwicklungspolitisch sei für den Kongo drin-
gend ein flächendeckender Mechanismus gebo-
ten, der die Wiedereingliederung von Kinder-
soldaten ermögliche. Zu diesem Zweck habe die
Bundesregierung Mittel in Höhe von 4,9 Mio.
Euro für den Trust Fond der Weltbank im dies-
jährigen Haushalt veranschlagt. 3 Mio. Euro
stünden für Projekte der Gesellschaft für Tech-
nische Zusammenarbeit zur Verfügung. Hier
fehlten aber noch verlässliche Kooperations-
partner. „All das zeigt, der gute Wille ist da,
viele Umsetzungen sind aber bis jetzt noch nicht
erreicht. Ein weiteres Ärgernis ist, dass es bei
der Forderung einer Altersgrenze von 18 Jah-
ren keinen doppelten internationalen und na-
tionalen Standard geben darf. So darf es in der
deutschen Bundeswehr auch keine jungen Frei-
willigen unter 18 Jahren geben.“ Hier würde ein
deutsches Vorbild der internationalen Verant-
wortung mehr gerecht werden.

Herr Adt betonte, dass das Problem der
Kindersoldaten viel mehr umfassend im Rah-
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men der Konfliktbefriedung angegangen wer-
den müsse. „So konzentrieren sich die Bemü-
hungen der Bundesregierung vor allem auf eine
Rückkehr des Friedens. Im Moment sind wir da-
bei, eine Konferenz zur Region der Großen Seen
vorzubereiten.“ Zwar gebe es hierzu noch keine
genauen Details, zu hoffen wäre aber, dass die-
se Konferenz Mitte 2004 zusammentreten könn-
te. „Wir betreiben eine sehr intensive Dialog-
politik, sowohl mit der neuen Regierung in Kin-
shasa, als auch mit den Regierungen der Nach-
barländer. Und das fängt auch an, Wirkung zu
zeigen, wie die positiven Entwicklungen im Kon-
go zeigen. Das Kindersoldatenproblem kann
also nur gelöst werden, wenn die tieferliegen-
den Ursachen der Konflikte gelöst werden. Die
Ak-tivitäten die sich konkret auf das Problem
der Kindersoldaten richten, umfassen z.B. die
deutsch-französische Zusammenarbeit im Si-
cherheitsrat, die im Januar 2003 zur Verab-
schiedung der Resolution 1460 und damit u.a.
zur Stärkung der Elemente zum Schutz von
Kindern in der UN-Mission MONUC führte. Ne-
ben der Finanzierung des UN-Sonderbeauftrag-
ten ist im Moment außerdem eine EU-Initiative
hervorzuheben, an der wir aktiv beteiligt sind,
nämlich eine Richtlinie zu Kindern und bewaff-
neten Konflikten. Gegenstand dieser Richtlinie
wird unter anderem die Bestellung eines EU-
Sonderbeauftragten sein, der sich mit dem The-
ma befassen soll.“

Zur Frage der Gründe für die Rekrutierung
von Kindern betonte Frau Kalala nochmals,
dass die jetzige Regierung im Kongo keine Kin-
der rekrutiere, dass aber generell die leichtere
Manipulierbarkeit an vorderster Stelle anzufüh-
ren sei. Zum Thema der durch Kinder begange-
nen Straftaten betonte sie, dass die kongolesi-
sche Regierung mehr Wert auf Reintegration,
als auf Bestrafung legen wolle. Vielmehr müssten
die Verantwortlichen der Rekrutierung bestraft
werden. Über die Frage eines Amnestiegesetzes,
das eventuell die Bekämpfung der Straflosigkeit
durch einen Internationalen Gerichtshof unter-
graben könne, müsse das Parlament entschei-
den. Wiedergutmachung müsse auf jeden Fall
geleistet werden, aber es sei auch eine Frage
des Zeitpunkts. „Ich glaube es ist noch zu früh,
um über ein internationales Tribunal nachzu-

denken, da das Land sich immer noch im Prozess
der Pazifizierung befindet.“ Deswegen sei es
auch besser, damit bis zu einem Zeitpunkt nach
den Wahlen zu warten. Viele Kongolesen seien
zwar von der Notwendigkeit eines solchen Tri-
bunals überzeugt, aber auch Skepsis sei weit
verbreitet, weil z.B. das Tribunal in Ruanda
nicht als besonders effizient gelte. Auch über
die Einrichtung einer Wahrheits- und Versöh-
nungskommission parallel zu den Prozessen
der normalen Justiz müsse diskutiert werden.
„Hierüber hat ebenfalls das Parlament zu ent-
scheiden. Es kann zwar zu Problemen kommen,
wie in Südafrika, aber um eine wirkliche Ver-
söhnung zu erreichen, ist eine solche Institution
absolut notwendig.“

Auf die Frage, wie die Menschen vor Ort
den Internationalen Strafgerichtshof erreichen
könnten, betonte Herr Rackwitz, dass es eines
der Hauptanliegen des IStGH sei, das im Römi-
schen Statut verkörperte Rechtsbewusstsein in
die Vertragsstaaten und ihre Gesellschaften hin-
ein zu tragen. Der Fokus dabei sei jedoch relativ
schmal, da das Gericht nicht für alle Menschen-
rechtsverbrechen zuständig sei, sondern eben
nur für die schlimmsten. „Es wird in vielen Ver-
tragsstaaten auch weiterhin Menschenrechts-
verletzungen geben. Jedoch ist es nicht mehr
hinnehmbar, dass diejenigen, die Genozid oder
Kriegsverbrechen ungeahnten Ausmaßes bege-
hen, straffrei bleiben, nur weil sie sich in vielen
Fällen hinter ihrer Regierungsposition verstek-
ken können, die ihnen Immunität verleiht.“ Na-
türlich sei es schwierig von Den Haag aus alle
Länder zu erreichen. Aber das müsse vor allem
von der Vertragsstaatenkonferenz gelöst wer-
den. Natürlich könne es auch Schwierigkeiten
geben, das Gericht zu erreichen, beispielsweise
in Ländern, in denen es eine umfassende Über-
wachung durch den Staat gäbe. Überall bestehe
aber die Möglichkeit der Informationsweiter-
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leitung. Dies könne durch vor Ort arbeitende
NGOs geschehen oder auch durch Botschaften
beispielsweise der Europäischen Union, da der
Gerichtshof selbst nicht in jedem Land eine Ver-
tretung unterhalten könne. Bis jetzt habe der
Gerichtshof aber aus jedem Vertragsstaat Kom-
munikation erhalten. Bei der Frage der Hand-
lungsunfähigkeit von Staaten bei der Verfol-
gung von Straftaten seien durchaus auch Mittel-
wege vorstellbar. „Vielleicht ist das nationale
System in der Lage, einen Teil der Straftäter
selbst abzuurteilen, aber überfordert, komple-
xe und internationale Zusammenhänge aufzu-
klären. Eine solche Zusammenarbeit wäre wün-
schenswert, auch weil der IStGH nie in der Lage
sein wird, alle Straftäter zu verurteilen. Das
gleiche gilt zum Beispiel für die Vorkommnisse
im Kongo vor dem 1.7.2002. Da kann es ein
Nebeneinander von Strafgerichtsbarkeiten ge-
ben, denn das Hauptziel, das wir alle verfolgen
müssen, ist ein Ende der Straflosigkeit auf dem
Boden einer rechtsstaatlich garantierten,
internatonal anerkannten Verfahrensordnung
und nach fairen Grundsätzen.“ Ob das in Tribu-
nalform oder in Form einer Wiedergutmachungs-
kommission geschehe, sei im Prinzip zweitran-
gig. Darum kenne das Römische Statut auch den
Grundsatz, von Strafverfolgung abzusehen, wenn
diese der Gerechtigkeit nicht dienlich wäre.

In der zweiten Runde legte zunächst Jeremy
Smith die Ansicht von amnesty international zu
gerichtlichen Lösungen für die Menschenrechts-
verbrechen in der DR Kongo dar. Demnach ist
der einzuschlagende Weg vor allem im Wieder-
aufbau des nationalen Justizsystems als langfri-
stige Lösung zu sehen. In der Zwischenzeit soll-
ten der IStGH oder ein internationales Tribunal
ergänzend als Übergangslösung dienen, aber
nicht als Ersatz, wie zuvor auch von Herrn Rack-
witz angedeutet wurde. „Was eine mögliche Straf-
losigkeit oder Amnestiegesetze angeht, ist am-

nesty international der Überzeugung, dass es
keine faulen Kompromisse geben darf zwischen
Friede und Versöhnung auf der einen Seite
sowie auf der anderen Seite der Verantwortung
derer, die schwere Menschenrechtsverbrechen
begangen haben. So sollte es im Rahmen der
nationalen oder internationalen Justiz keine
Einschränkungen durch Immunitäten geben
dürfen, was eine Untersuchung und bei entspre-
chender Beweislage eine strafrechtliche Verfol-
gung von Personen angeht.“ Amnestien für Men-
schenrechtsverbrecher wären nicht nur falsch,
sondern würden einen nachhaltigen Frieden auch
unmöglich machen, wie im Fall von Sierra Leone.
„Deswegen ist amnesty international der Auffas-
sung, dass für eine langfristige Lösung des Kon-
flikts und die damit verbundenen Menschen-
rechtsverletzungen, die Straflosigkeit ohne Ein-
schränkungen angegangen werden muss.“

Ein mögliches Kodierungssystem für alle
Arten von Waffen, also auch Kleinwaffen, um
deren Handelsweg besser überwachen zu kön-
nen und durch das Herstellerstaaten ihrer Ver-
antwortung gerecht werden könnten, wurde
von Herrn Paes grundsätzlich sehr begrüßt. Für
Konflikte, wie den im Kongo sei es aber zu-
nächst wenig hilfreich, da es sich bei den hier
eingesetzten Kleinwaffen vor allem um Altlas-
ten des Kalten Krieges und um Lizenzproduk-
tionen handele und nicht um Waffen, die heute
in den Industrieländern hergestellt würden.
Eben diese bereits im Umlauf befindlichen Waf-
fen seien durch ein neues Markierungssystem
nicht zu erfassen.

Zum Stand der aktuellen Ermittlungen
durch den Chefankläger des IStGH zur demo-
kratischen Republik Kongo konnten keine ge-
naueren Details gewonnen werden. Herr Rack-
witz verwies auf den Amtseid der Richter, jed-
wede Art von Ermittlungen seien vertraulich zu
behandeln. Auf die Frage, ob der Gerichtshof
nicht mehr zum Kongo arbeiten dürfe, wenn
das dortige nationale Justizsystem selbst aktiv
würde, stellte Herr Rackwitz klar, dass es ja
unter anderem ein Ziel des Römischen Statutes
sei, die nationalen Systeme zu stärken.

Zur Frage einer eigenständigen deutschen
Afrikapolitik verwies Herr Adt auf die verschie-
denen deutschen Initiativen gerade zur DR Kon-
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go, so unter anderem die Reise von Staatsminis-
terin Müller im Sommer 2003 und die Gesprä-
che, die bei dieser Gelegenheit unter anderem
auch über die Situation von Kindersoldaten ge-
führt worden sind. Allerdings würde die deut-
sche Afrikapolitik nicht isoliert betrieben, son-
dern eng mit den anderen Mitgliedern der Euro-
päischen Union abgestimmt und geplant, näm-
lich im Rahmen der gemeinsamen Außen- und
Sicherheitspolitik. Deshalb gäbe es natürlich In-
teressenabgleiche mit der Politik der europäi-
schen Partner. „Was die Verantwortung der In-
ternationalen Gemeinschaft und damit auch
Deutschlands angeht, weichen wir dieser in kei-
ner Weise aus. Gerade beim Thema Konfliktprä-
vention und -management gehören wir nicht
nur als Mitglied der EU sondern beispielsweise
auch der G8 zu denjenigen, die auf afrikanische
Initiativen, wie NEPAD, besonders intensiv ein-
gehen. Die Antwort ist eine verstärkte Zusam-
menarbeit bei den Themen Konfliktprävention,
Krisenbewältigung und Friedensschaffung. Wir
haben nicht alle Ziele erreicht, sind aber auf
einem guten Weg.“

Zu den Schritten, die jetzt als Antwort auch
auf die verschiedenen Sicherheitsratsresolu-
tionen von der nationalen und internationalen
Politik unternommen werden müssten, sagte
Frau Kortmann, dass vom Bundestag weitere
Initiativen gefordert würden, und zwar soweit
gehend, dass Staaten, die Kindersoldaten re-
krutieren, auch keine Entwicklungshilfe mehr
bekämen. „Wer Menschenrechte, Rechtsstaat-
lichkeit und Demokratie nicht achtet, kann nicht
gleichzeitig bilateral oder multilateral gefördert
werden. Dies ist zum Beispiel von uns in Kolum-
bien immer wieder benannt worden. Die Frage
ist aber auch, was wir machen können, wenn
paramilitärische Gruppen Kinder als Soldaten
rekrutieren und wie man den betreffenden Staa-
ten helfen kann. Wenn von Rechtsstaatlichkeit
und dergleichen die Rede ist, muss ein umfassen-
der Sicherheitsbegriff Anwendung finden.“ Natür-
lich gehe es hier auch um militärische Sicherheit,
um den Polizeiapparat sowie die Trennung von
diesen beiden Elementen, es gehe aber auch um
den armutsorientierten Entwicklungsbegriff und
um Demokratie. In diesem Zusammenhang müs-
se stärker mit den Parlamenten in den verschie-

denen Ländern gearbeitet werden und mit par-
lamentarischen Netzwerken, nicht nur mit den
Regierungen. „Zum Thema der Strafverfolgung
möchte ich einen Appell an die Ministerin Kalala
richten, den Schutz der Menschenrechtsvertei-
diger zu wahren. Insgesamt ist es wichtig durch
Stärkung einer unabhängigen Presse und von
leistungsfähigen NGOs die Zivilgesellschaft auf-
zubauen und mit aufzubauen.“

Frau Kalala antwortete darauf, dass sie die-
se Bitte sehr ernst nehme und besonders auch
die Notwendigkeit sehe, stärker mit Nichtregie-
rungsorganisationen zusammenzuarbeiten. Die
Übergangsregierung werde demnächst eine
Kommission einrichten, um eine Abstimmung
der Zusammenarbeit zwischen dem Menschen-
rechtsministerium und den verschiedenen NGOs
zu erreichen, die in der DR Kongo tätig sind. Die
NGOs hätten sowohl bei der Bekämpfung der
Straflosigkeit, als auch in vielen anderen Berei-
chen eine wichtige Rolle zu spielen. „Um das
Land wirtschaftlich und politisch wiederaufzu-
bauen, wird die Übergangsregierung alles tun.
Ich bitte aber nochmals auch die internationale
Gemeinschaft, uns dabei zu helfen und zu un-
terstützen. Dann wird es uns auch gelingen, die
Menschenrechte zu schützen.“

Abschließend bemerkte Tobias Debiel, dass
zum Thema des Verhältnisses zwischen Frieden
und Gerechtigkeit keine wirkliche Klärung gefun-
den werden konnte. „Während auf der einen Seite
ein Widerspruch zwischen direkter Gerechtigkeit
und Frieden gesehen werden kann, sind andere
der Auffassung, dass es keinen Frieden ohne
Gerechtigkeit geben kann. Außerdem ist deut-
lich geworden, dass es sich auch um eine Sache
des Zeitpunkts handelt, wie man mit diesen Fra-
gen umgeht. Zum Zweiten ist viel über die Mög-
lichkeiten der Sanktionierung des Missbrauches
von Kindersoldaten gesprochen worden. Hier ist
es wichtig, dass der Kongo in die Region eingebet-
tet wird und deshalb ist auch besonders auf die zu
erwartende Konferenz für die Region der Gro-
ßen Seen hinzuweisen, die Herr Adt angespro-
chen hat. Zum Dritten bleibt zu hoffen, dass nach
einem Frieden in Kinshasa auch in allen Regionen
des Kongos ein Friede erreicht werden kann
und dass die Kindersoldaten wieder in die Ge-
sellschaft integriert werden können.“
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»[…] es bleibt zu hoffen, dass nach einem
Frieden in Kinshasa auch in allen Regionen
des Kongos ein Friede erreicht werden kann
und dass die Kindersoldaten wieder in die
Gesellschaft integriert werden können.»
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Nach jahrelangem Bürgerkrieg sind in der Demo-
kratischen Republik Kongo im Jahr 2003 u.a.
durch die Bildung einer Übergangsregierung
deutliche Fortschritte erzielt worden. Angesichts
andauernder Kampfhandlungen, unkontrollier-
ter Ausbeutung der natürlichen Ressourcen des
Kongos und nicht zuletzt der fortdauernden
Existenz von Tausenden von Kindersoldaten, wird
aber deutlich, dass noch ein weiter Weg zurück-
zulegen ist, um das Land auf den Weg zu einem
Rechtsstaat zu bringen, in dem die Menschen-
rechte jedes Einzelnen geachtet werden.

Um die Strukturen eines Rechtsstaates in
der DR Kongo wiederherzustellen, muss die Über-
gangsregierung zügig mit der Umsetzung von
internationalen Rechtsstandards in die nationale
Gesetzgebung fortfahren. Hier ist eine enge Koope-
ration zwischen der Regierung und den inter-
nationalen Institutionen vonnöten, vor allem mit
dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag.
Die Reform der Militärjustiz und die Auflösung
des viel kritisierten Militärsondergerichtshofes
sind wichtige Schritte in die richtige Richtung.
Dies muss auf alle Bereiche des Justizwesens
ausgedehnt werden.

Die während des Bürgerkriegs von allen Kon-
fliktparteien begangenen Menschenrechts-
verbrechen müssen unbedingt aufgearbeitet wer-
den. Hier sollten vor allem die nationalen Instituti-
onen ihrer Verantwortung nachkommen, soweit
diese schon wieder funktionsfähig sind. Zusätz-
lich sollte der IStGH aktiv bleiben. Die nationalen
Institutionen müssen mit dem Gerichtshof in
jedem Fall kooperieren und dafür Sorge tragen,
dass es unabhängige und kompetente Ermitt-

Ausblick

» Zum Schluss darf aber auch nicht
vergessen  werden,  dass  die  DR
Kongo nur eines von vielen Ländern
weltweit war und ist, in dem Kinder-
soldaten rekrutiert und eingesetzt
werden. »
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lungen zu den begangenen Menschenrechtsver-
brechen in allen Landesteilen geben kann. Die-
jenigen, die Menschenrechtsverbrechen, ein-
schließlich der Rekrutierung und des Einsatzes
von Kindersoldaten, begangen haben, müssen
in fairen Gerichtsverfahren zur Verantwortung
gezogen werden.

Die kongolesische Regierung muss dafür
Sorge tragen, dass keine Kinder mehr als Solda-
ten rekrutiert oder eingesetzt werden, sondern
vielmehr demobilisiert werden. Dies gilt auch für
Kindersoldaten außerhalb der Regierungs-
streitkräfte. Die internationale Gemeinschaft trägt
bei der Überwachung und Umsetzung dessen ei-
ne Mitverantwortung. Die Mission der Vereinten
Nationen, MONUC, besitzt nun ein ausreichendes
Mandat, um entschieden zum Schutz von Kin-
dern und Zivilisten einzugreifen und gegen ille-
galen Waffenhandel vorzugehen. Der Aufbau
und die Durchführung von Entwaffnungs-, De-
mobilisierungs- und Wiedereingliederungspro-
grammen in der gesamten DR Kongo müssen
zügig vorangetrieben werden. Von internationa-
ler Seite bedarf es auch Wiederaufbau- und Ent-
wicklungshilfe, um die tieferliegenden wirtschaft-
lichen und sozialen Ursachen des Konflikts zu be-
heben und der wirtschaftlichen Ausbeutung von
außen her ein Ende zu bereiten. Die Situation in
der DR Kongo darf nicht wieder aus dem Blick-
feld der Weltgemeinschaft rücken.

Die EU unterstützt den Friedensprozess in
der Demokratischen Republik Kongo seit länge-
rem finanziell. Konkrete Maßnahmen konzentrie-
ren sich u.a. auch auf die Entwaffnung, Demobi-
lisierung und Reintegration der in der Demokra-
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tischen Republik Kongo kämpfenden Gruppen.
Hier müssen verstärkt auch Programme finan-
ziert werden, die speziell auf Kinder und Jugend-
liche zugeschnitten sind, da diese andere Be-
dürfnisse haben, als Erwachsene. Die neu verab-
schiedeten EU-Richtlinien zu Kindern in bewaff-
neten Konflikten sollten mit Leben gefüllt und
effektiv genutzt werden, um den Kindern in der
DR Kongo zu helfen.

Auch seitens der Bundesregierung bedarf es
weiterer Unterstützung für die DR Kongo, auch im
Rahmen der EU-Politik. Zudem sollte die Bun-
desregierung international mit gutem Beispiel
vorangehen und endlich das Zusatzprotokoll zur
Kinderrechtskonvention unter Aufnahme der
straight-18 Vorschrift ratifizieren.

Die positiven Ansätze, die es in der Demokra-
tischen Republik Kongo in letzter Zeit gegeben
hat, müssen genutzt werden, um die Situation
der Kinder langfristig zu verbessern. Zum Schluss
darf aber auch nicht vergessen werden, dass die
DR Kongo nur eines von vielen Ländern welt-
weit war und ist, in dem Kindersoldaten rekru-
tiert und eingesetzt werden.
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Montag, 20. Oktober 2003

Programm

14.45 Uhr Registrierung

15.00 Uhr Begrüßung

Hans Büttner, MdB
Vorsitzender der
SADC-Parlamentariergruppe und
Mitglied des Auswärtigen Ausschusses

Barbara Lochbihler
Generalsekretärin amnesty international

300.000 Kinder als Soldaten weltweit – darunter bis zu
30.000 allein in der Demokratischen Republik Kongo: Jun-
gen und Mädchen werden als Soldaten missbraucht, weil
sie billiger und leichter zu manipulieren sind als Erwachsene.
Ermöglicht wird ihr Einsatz als Kämpfer an vorderster Front
erst durch weit verbreitete und leicht zugängliche Klein-
waffen, die auch von Kindern bedient werden können.

Der bedrohlichen Zunahme des Einsatzes von Kindersol-
daten versucht die internationale Staatengemeinschaft völ-
kerrechtlich zu begegnen. So ist am 12. Februar 2002 das
Zusatzprotokoll zur UN-Kinderrechtskonvention in Kraft
getreten. Eine weitere Neuerung ist der Internationale
Strafgerichtshof, dessen Statut die Rekrutierung von Kin-

dern unter 15 Jahren zu Kriegszwecken als Kriegsverbre-
chen ahndet. Der Chefankläger des Internationalen Straf-
gerichtshofs gab im Juli 2003 bzgl. der DR Kongo  bekannt,
Vorermittlungen über Verbrechen gegen die Menschlich-
keit und Kriegsverbrechen, darunter auch die gewaltsame
Rekrutierung von Kindersoldaten, aufzunehmen.

Der Handel mit Kleinwaffen in die DR Kongo blüht wei-
terhin, obwohl bekannt ist, dass dies erheblich zur Fort-
setzung des Krieges und dem Einsatz von Kindersoldaten
beiträgt. Und nicht nur die Nachbarländer der DR Kongo
sondern auch europäische Staaten beteiligen sich am lu-
krativen Geschäft mit den Kleinwaffen.

Nach jahrelangem Bürgerkrieg und mühseligen Friedens-
verhandlungen hat sich im Juli 2003 in der DR Kongo
eine Übergangsregierung gebildet. Was müssen die Über-
gangsregierung der DR Kongo, die Vereinten Nationen
und die Internationale Gemeinschaft sowie die Bundesre-
gierung tun, um den Einsatzes von Kindern als Soldaten
wirksam zu begegnen? Inwieweit kann der Kleinwaffen-
handel als ein entscheidender Faktor eingeschränkt wer-
den? Welche Politik verfolgt Deutschland in seiner Außen-
und Entwicklungszusammenarbeit?

Diese Fragen wollen Fachleute aus Wissenschaft, Politik
und Nichtregierungsorganisationen diskutieren. Zu Ge-
spräch und Diskussion laden wir Sie herzlich ein.

15.30 Uhr Einführung

Kindersoldaten im Kontext des
Konflikts in der DR Kongo

Jeremy Smith
Stv. Direktor – Afrika Programm
Internationales Sekretariat
amnesty international, London

16.00 Uhr Expertengespräch

Völkerrechtliche Ahndung des Einsatzes
von Kindersoldaten
Klaus Rackwitz
Senior Information and Evidence Adviser
Internationaler Strafgerichtshof,
Den Haag

Kleinwaffen und der Einsatz von 
Kindersoldaten
Wolf-Christian Paes
Projektmanager
„Kleinwaffen und Ökonomie der Kriege“
Internationales Konversionszentrum, Bonn

Kindersoldaten in der DR Kongo aus 
nationaler Sicht
Marie-Madeleine Kalala
Ministerin für Menschenrechte, DR Kongo

17.00 Uhr Kaffee

17.30 Uhr Podiumsdiskussion

Kindersoldaten in der DR Kongo –
eine Herausforderung an die
nationale und internationale Politik

zusätzlich mit:

Karin Kortmann
Mitglied des Bundestages, Berlin

Harro Adt
Afrikabeauftragter
Auswärtiges Amt, Berlin

Gesamtmoderation:
Dr. Tobias Debiel
Komm. Leiter der Abt. „Politischer und
kultureller Wandel“; Zentrum für 
Entwicklungsforschung, Bonn

19.00 Uhr Ende der Veranstaltung

anschließend Imbiss in den Räumen
der Friedrich-Ebert-Stiftung

DEM. REP.
KONGO
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Jeremy Smith ist seit Mai 2003 der amtierende stellvertretende Direktor der Afrika Abteilung des
Internationalen Sekretariats von amnesty international. Er leitet die Arbeit der Organisation
zu Ost- und Zentralafrika. Schwerpunktmäßig arbeitet er zu den Konflikten in der Region der
Großen Seen und im Sudan, vor allem im Bereich des Schutzes der Zivilbevölkerung, aber
auch zur Bekämpfung der Straflosigkeit und der „Geschäfte mit dem Krieg“ über den Handel
mit Waffen und Mineralien, der diese Konflikte nährt. Jeremy Smith ist seit drei Jahren für
amnesty international tätig und war dabei hauptsächlich als Regional Campaigns Coordinator
für die Entwicklung von Kampagnen zu den subsaharischen Ländern Afrikas und deren Um-
setzung in Aktionen der internationalen Mitgliedschaft verantwortlich. Er hat Geografie und
Entwicklungshilfe studiert und war vor seiner Tätigkeit für ai bei Oxfam und Action for Southern
Africa (aus der Anti-Apartheid Bewegung hervorgegangen) beschäftigt.

Klaus U. Rackwitz, erster deutscher Mitarbeiter am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag
(IStGH), war zunächst als Experte für Informationssysteme in mehreren zeitlich begrenzten
Einsätzen mit dem Advance Team tätig. Seit 01.01.2003 ist er als Senior Information and Evi-
dence Advisor leitender Mitarbeiter der Anklagebehörde des IStGH (u. a. Personalsachen,
Haushalt, Organisation und EDV).
Davor war Klaus Rackwitz zunächst als Richter am Bezirk LG Krefeld tätig, später in der Jus-
tizverwaltung des OLG Düsseldorf und als Referatsleiter im Justizministerium des Landes
Brandenburg. Ab 1996 arbeitete er im Justizministerium Nordrhein-Westfalen, zunächst im
Referat für Informationstechnik, dessen Leitung er 1999 übernahm, und ab März 2000 als
Ministerialrat.

Wolf-Christian Paes ist seit 1999 beim Internationalen Konversionszentrum in Bonn beschäftigt,
zunächst als studentischer Mitarbeiter und seit April 2000 als ständiger Mitarbeiter in Pro-
jekten zu Waffenrestbeständen und Militärausgaben. Aktuell ist er für die Leitung des Pro-
jekts Kleinwaffen und Ökonomie der Kriege verantwortlich. Er studierte Politikwissenschaft,
Volkswirtschaft und Rechtswissenschaften an der Universität Bonn und arbeitete als studen-
tischer Mitarbeiter bei der Arbeitsstelle Friedensforschung. In Südafrika absolvierte er ein
Aufbaustudium der Internationalen Beziehungen mit dem Schwerpunkt Demokratisierung
und wirtschaftliche Entwicklung in Afrika. 1999 war er als Projektassistent im Afrika Büro
der Friedrich-Naumann-Stiftung und als Wahlbeobachter in Lesotho tätig. Danach begann
er ein weiteres Aufbaustudium der Öffentlichen Verwaltung.

Marie-Madeleine Kalala ist seit 2003 Ministerin für Menschenrechte in der Demokratischen Re-
publik Kongo. Nach dem Erwerb des Juristischen Staatsexamens 1977 war sie u.a. im Zairi-
schen Amt für Kaffee (OZACAF) und im Kabinett von Präsident Monsengwo als Rechtsbe-
raterin und für die Immobiliengesellschaft IMMOAF als Hauptabteilungsleiterin beschäftigt.
Von 1997-1998 war sie stellvertretende Direktorin im Kabinett des Vize-Premierministers
und danach als Anwältin tätig. 1999 nahm sie an einem Forum zur Demobilisierung und Re-
sozialisierung von Kindersoldaten in der DR Kongo teil und war zwei Jahre später erste Be-
richterstatterin der vorbereitenden Kommission zur Nationalen Menschenrechtskonferenz.
Marie-Madeleine Kalala ist u.a. Koordinatorin von Cause Commune, einer Vereinigung für
die Förderung und Verteidigung der Rechte von Frauen, Mitglied im Nationalrat der Frauen
und in der Vereinigung kongolesischer Juristinnen.

Kurzbiografien
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Karin Kortmann, MdB, ist Mitglied des deutschen Bundestages und Sprecherin für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung in der SPD-Bundestagsfraktion. Die (studierte) Diplom-
Sozialpädagogin leitete von 1985-1988 die Fachstelle für Arbeiterjugendliche des Bistums
Limburg (Frankfurt/Main) und war von 1988-1997 hauptamtlich für den Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ) – zunächst als Diözesanvorsitzende in Limburg und dann als
Bundesvorsitzende – tätig. Seit 1982 ist sie Mitglied der SPD und seither in verschiedenen
Positionen in der Parteiarbeit aktiv. Karin Kortmann ist ordentliches Mitglied im Ausschuss
für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe sowie in der deutsch-mittelamerikanischen, der
deutsch-südamerikanischen und der deutsch-südasiatischen Parlamentariergruppe. Dane-
ben ist sie u.a. Vorsitzende des parlamentarischen Beirates der Deutschen Stiftung Weltbe-
völkerung, Kuratoriumsmitglied der Deutschen Welthungerhilfe sowie Mitglied bei UNICEF
Deutschland.

Harro Adt ist der Beauftragte für Afrikapolitik im Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutsch-
land. Er absolvierte sein Abitur an der Deutschen Schule Teheran und studierte Jura in Tü-
bingen, München und Freiburg. Nach dem zweiten juristischen Staatsexamen trat er in den
Auswärtigen Dienst ein und übernahm Auslandsposten in Afghanistan, Indien, der Schweiz,
Frankreich und Belgien. Als Botschafter war er in Bangui (Zentralafrikanische Republik) und
Bamako (Mali) tätig. Im Auswärtigen Amt nahm er verschiedene Funktionen im Leitungs-
bereich (Presse), in der Politischen Abteilung 3 (Übersee) und den Abteilungen für Abrüstung
und Europapolitik wahr. Vor Übernahme seiner jetzigen Position war er drei Jahre als In-
spekteur des Auswärtigen Amtes für Organisationsprüfung und -beratung der deutschen Aus-
landsvertretungen.

Dr. Tobias Debiel ist kommissarischer Leiter der Abteilung Politischer und kultureller Wandel und
Leiter der Forschungsgruppe Staatenbildung und bewaffnete Konflikte am Zentrum für Ent-
wicklungsforschung Bonn (ZEF). Er studierte Politikwissenschaften, Soziologie, Philosophie,
Volkswirtschaftslehre und Overseas Development an der Universität Bonn. Von 1991-1996
war er Stipendiat beim Institut für Entwicklung und Frieden (INEF) und Dozent für Interna-
tionale Politik an der Universität Duisburg. Danach arbeitete er bis zur Aufnahme seiner ak-
tuellen Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter für die Stiftung Entwicklung und Frieden
(SEF). Er engagiert sich in verschiedenen Nichtregierungsorganisationen, u.a. ist er Mitglied
der Projektgruppe Global Policy von WEED (World Economy, Ecology and Development) und
der Deutschen Plattform für Zivile Konfliktbearbeitung. Tobias Debiel ist Autor zahlreicher
Publikationen, u.a. zu den Themen strukturelle Stabilität und menschliche Sicherheit in Ost-
afrika und UN-Friedensoperationen in Afrika.

44

K
 U

 R
 Z

 B
 I 

O
 G

 R
 A

 F
 I 

E 
N



FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

KINDERSOLDATEN IN DER DR KONGO



FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

VERLORENE KINDHEIT


